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SOZIAL- 
INFORMATIONEN

ESRS S1 ARBEITSKRÄFTE DES UNTERNEHMENS

Die voestalpine steht für ein Arbeitsumfeld, das auf Fairness, Sicherheit und gegenseitigem Respekt 
basiert. Im Zentrum steht das klare Bekenntnis zu hochwertigen Arbeitsbedingungen, zur Gleich
behandlung aller Arbeitskräfte sowie zur aktiven Förderung von Chancengleichheit. Vielfalt wird als 
Stärke verstanden – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder anderen persönlichen Merk
malen. Gleichzeitig bekennt sich die voestalpine zur Achtung arbeitsbezogener Rechte entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Diese Grundsätze bilden die Basis für nachhaltiges Wachstum.

Nachfolgende Tabelle enthält spezifische Angaben zu SBM-3:

Thema/Unter-  
(Unter)thema

Auswirkung, Risiko,  
Chance (IRO)

Beschreibung Wert- 
schöpfungs- 
kette 

Zeit- 
horizont

Betroffene 
Stakeholder:innen

Arbeitsbedingungen 
und sonstige 
arbeitsbezogene 
Rechte

Attraktive  
Arbeitsbedingungen

Die voestalpine bietet attraktive Löhne und 
Leistungen sowie flexible Arbeitszeitregelungen 
und fördert somit die Mitarbeiter:innen-Bindung.

Mitarbeiter:innen 
und Fremdarbeits-
kräfte

NGOs und NPOs

Gesundheitsschutz & 
Sicherheit

Gesunde und sichere 
Arbeitsbedingungen  
in der voestalpine

Die voestalpine stärkt Sicherheit und Gesundheit 
ihrer Arbeitskräfte durch ein umfassendes 
Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement 
sowie regelmäßige Schulungen und Sensibilisie-
rungsmaßnahmen, die das Wohlbefinden 
erhöhen und die Fähigkeit verbessern, Risiken zu 
erkennen und Schutzmaßnahmen anzuwenden.

Mitarbeiter:innen 
und Fremdarbeits-
kräfte

Arbeitsunfälle, Verletzungen 
und Berufskrankheiten

Die Mitarbeiter:innen der voestalpine sind 
aufgrund der Branche, der Art ihrer Arbeit oder 
der Umgebung, in der sie arbeiten, beruflichen 
Gefahren und Risiken ausgesetzt, die zu 
Unfällen, Verletzungen, Krankheiten oder 
Erkrankungen führen können. Eine regelmäßige 
Bewertung der Risiken und die Definition von 
Schutzmaßnahmen reduzieren Schadensschwere 
und/oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

Mitarbeiter:innen 
und Fremdarbeits-
kräfte
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Thema/Unter-  
(Unter)thema

Auswirkung, Risiko,  
Chance (IRO)

Beschreibung Wert- 
schöpfungs- 
kette 

Zeit- 
horizont

Betroffene 
Stakeholder:innen

Gleichbehandlung & 
Chancengleichheit

Chancengleichheit  
für alle  
Mitarbeiter:innen

Steigerung von Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit 
und -Bindung sowie Förderung gleicher Chancen 
für alle Mitarbeiter:innen durch eine integrative 
und diversitätsfördernde Personalstrategie, insbe-
sondere in Hinblick auf Vielfalt. Dieses Themen-
feld ist als priorisiertes strategisches Handlungs-
feld in der HR-Strategie 2030+ verankert.

Mitarbeiter:innen

Weiterbildung & 
Kompetenz
entwicklung

Persönliche Entwicklung  
und Ausbildung

Neben der Grundausbildung gibt es für die 
fachliche und persönliche Entwicklung aller 
Mitarbeiter:innen viele unterschiedliche 
Weiterbildungsprogramme (Bildungsprogramme 
einzelner Gesellschaften, divisionale und 
konzernale Fachakademien und Führungskräfte-
programme). Zudem ist die voestalpine eine 
bedeutende Lehrlingsstätte insbesondere im 
DACH-Raum. Dadurch wird die persönliche und 
fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter:in-
nen gefördert und die Motivation gestärkt.

Mitarbeiter:innen

Legende

  tatsächlich positive Auswirkung       tatsächlich negative Auswirkung       potenziell positive Auswirkung       potenziell negative Auswirkung       Chance      Risiko    

  vorgelagert       eigener Betrieb       nachgelagert	   < 1 Jahr       1–5 Jahre       5–10 Jahre       10+ Jahre

MANAGEMENT DER AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND CHANCEN

S1-1 – Konzepte im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens
Die voestalpine verfolgt in ihrer strategischen Ausrichtung ein ganzheitliches Verständnis von Personal
verantwortung. Die Konzepte im Umgang mit den eigenen Arbeitskräften sind darauf ausgelegt, ein 
sicheres, faires und förderliches Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter:innen ihre Potenziale 
entfalten können. Grundlage dafür ist die konzernweite HR-Strategie 2030+, die wesentliche Aus
wirkungen adressiert und systematisch auf Veränderungen im wirtschaftlichen, sozialen und techno-
logischen Umfeld reagiert.
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HR-STRATEGIE 2030+
Die HR-Strategie 2030+ verfolgt das Ziel, die Position der voestalpine als attraktive Arbeitgeberin zu 
stärken und durch die Gewinnung, Entwicklung und langfristige Bindung qualifizierter und motivierter 
Mitarbeiter:innen einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu leisten. 
Diese Zielsetzung leitet sich direkt aus der voestalpine-Konzernstrategie 2030+ ab. Die HR-Strategie 
umfasst konzernweit alle Mitarbeiter:innen der voestalpine in all ihren Gesellschaften.

Um angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben und den 
Mitarbeiter:innen weiterhin ein ansprechendes Arbeitsumfeld zu bieten, wird die erstmals 2017 etab-
lierte HR-Strategie alle zwei bis drei Jahre einem Review unterzogen. Diese Überprüfung erfolgt in 
Zusammenarbeit zwischen den Personalverantwortlichen der Divisionen und dem Konzernpersonal-
management. Basierend auf der Konzernstrategie werden durch eine Umfeldanalyse die kritischen 
Erfolgsfaktoren identifiziert, mit dem HR-Leitbild abgeglichen und in konkrete Handlungsfelder über-
führt.

Die HR-Strategie 2030+ adressiert eine Reihe von IROs. Zu den wesentlichen positiven Auswirkungen 
zählen attraktive Arbeitsbedingungen, gesunde und sichere Arbeitsplätze, die Förderung von  
Chancengleichheit sowie die persönliche Entwicklung und Ausbildung der Mitarbeiter:innen. Als  
wesentliche negative Auswirkungen gelten Arbeitsunfälle, Verletzungen und Berufskrankheiten.

Im Rahmen der Umfeldanalyse wurden folgende zentrale Herausforderungen für die kommenden 
Jahre identifiziert: demografischer Wandel und der Arbeitskräftemangel, ein Wertewandel bei beste-
henden und zukünftigen Mitarbeiter:innen, steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz sowie technologische Entwicklungen und Digitalisierung. Diese Entwicklungen beeinflussen die 
kritischen Erfolgsfaktoren, aus denen sich die strategischen HR-Handlungsfelder ableiten. 

Die kritischen Erfolgsfaktoren der HR-Strategie 2030+ definieren die zentralen Handlungsbereiche 
zur Positionierung der voestalpine als zukunftsorientierte Arbeitgeberin. Im Mittelpunkt steht das 
Bestreben, qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte langfristig zu binden und ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das Vielfalt, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten fördert. Dazu zählt zunächst die ge-
zielte Positionierung als attraktive Arbeitgeberin. Neben klassischen Employer-Branding-Maßnahmen 
liegt der Fokus dabei auf der Förderung von Frauen, dem Ausbau der Diversität und der Stärkung der 
Lehrlingsausbildung. Eng damit verbunden ist das Themenfeld Identität und Wertewandel, welches 
Aspekte wie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle 
sowie Nachhaltigkeit umfasst.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau einer inklusiven Unternehmenskultur. Die Förderung 
von Diversität erfolgt konzernweit und adressiert insbesondere das Thema Female Empowerment. 
Auch das Talent Management nimmt eine zentrale Rolle ein: Mit der Einführung globaler Standards 
sollen leistungsstarke Talente systematisch identifiziert, weiterentwickelt und langfristig an das Unter-
nehmen gebunden werden. Ergänzend dazu verfolgt die voestalpine ein umfassendes Gesundheits-
management mit Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Um Mitarbeiter:innen auf laufende Veränderungen vorzubereiten, werden Strukturen und Kompeten-
zen im Bereich Change Management gestärkt. Darüber hinaus tragen effiziente HR-Prozesse und der 
gezielte Einsatz moderner Technologien zur Steigerung von Qualität und Effizienz bei. Zum Ausbau 
der HR-IT-Systeme wurde eine Transformation zur weiteren Digitalsierung der globalen HR-Prozesse 
gestartet.
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Strategische Handlungsfelder
Zur Umsetzung der Strategie arbeitet die voestalpine konzernweit an acht strategischen Handlungs-
feldern, die zentrale Hebel zur Erreichung der HR-Ziele darstellen:

1.	 Werte und Kulturmanagement: Aktives Management der Unternehmenswerte zur Begleitung 
von Technologiewandel und gesellschaftlichem Wandel

2.	 Employer Branding: Stärkung der Position der voestalpine als glaubwürdige und attraktive  
Arbeitgeberin durch zielgruppenorientierte Maßnahmen

3.	 Female Empowerment: Erhöhung des Frauenanteils in allen Qualifikationsbereichen,  
insbesondere in Führungspositionen

4.	 Mitarbeiter:innen-Entwicklung: Sicherstellung, dass die Belegschaft auf gegenwärtige und 
zukünftige Herausforderungen vorbereitet ist

5.	 Leadership: Entwicklung eines konzernweit einheitlichen Leadership-Modells, welches die 
voestalpine-Werte integriert

6.	 health & safety: Umsetzung der Vision „Null Arbeitsunfälle und keine berufsbedingten  
Erkrankungen“

7.	 Konzernale HR-Prozesse: Standardisierung von Prozessen zur Stärkung der Konzernidentität 
und zur Steigerung der Effizienz

8.	 HR-IT-Systeme: Entwicklung einer HR-IT-Roadmap zur Unterstützung der HR-Prozesse und 
Effizienzsteigerung

Die Bearbeitung dieser Themen erfolgt entweder in eigens eingerichteten divisionsübergreifenden 
Arbeitsgruppen oder in bestehenden Competence Teams, teilweise auch mit externer Unterstützung.

IM ZENTRUM: FEMALE EMPOWERMENT
Die Konzernstrategie sieht vor, den Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2030 von 14 % auf 
18 % zu erhöhen. Im Fokus stehen dabei auch die Aktivitäten auf den drei Ebenen Positionie-
rung, Halten sowie Begleiten/Fordern/Fördern. Als attraktive Arbeitgeberin ist es das Ziel der 
voestalpine, das Interesse von Frauen an einer Tätigkeit im Konzern zu wecken, sie langfristig 
zu begeistern und in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu stärken.
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MENSCHENRECHTSPOLITIK UND HUMAN RIGHTS POLICY
Die voestalpine bekennt sich uneingeschränkt zur Achtung und Wahrung der Menschenrechte, ein-
schließlich der Arbeitnehmer:innen-Rechte. In der Human Rights Policy (https://www.voestalpine.com/
group/de/konzern/nachhaltigkeit/human-rights-policy/) sowie im Verhaltenskodex des Unterneh-
mens (siehe dazu Kapitel G1-1) unter Punkt 5 „Gesellschaftliche Verantwortung“ wird die Achtung der 
Menschenrechte ausdrücklich eingefordert. In Letzterem heißt es konkret: 

Die Unternehmenskultur der voestalpine anerkennt und begrüßt, dass jeder Mensch einzigartig, wert-
voll und für seine individuellen Fähigkeiten zu respektieren ist. Basierend auf der Internationalen 
Menschenrechtscharta, den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den Grundsätzen des 
UN Global Compact und den Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO) be-
trachtet die voestalpine die Menschenrechte als fundamentale Werte, die von allen Mitarbeiter:innen 
zu beachten sind.

Die voestalpine unterstützt seit 2013 den UN Global Compact (UNGC), der in seinen zehn Prinzipien 
grundlegende Verpflichtungen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und 
Korruptionsbekämpfung definiert. Nähere Informationen zum UNGC sind im Appendix zum Kapitel 
ESRS 2 angeführt.

Es wurden menschenrechtliche Risiken sowohl im eigenen Geschäftsbetrieb als auch entlang der Liefer
kette systematisch erfasst, bewertet und in einem konzernweiten Risikokatalog priorisiert. Darauf auf-
bauend wurden konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung festgelegt. Mit der im März 2023 ver
öffentlichten Human Rights Policy wurden die konzernweiten Standards und Erwartungen im Umgang 
mit menschenrechtlichen Themen präzisiert und verbindlich festgeschrieben. Die Human Rights  
Policy konkretisiert dieses Bekenntnis und legt obligatorische Leitlinien für Mitarbeiter:innen und 
Geschäftspartner:innen fest. Sie wurde unter Einbindung externer Expert:innen und zivilgesellschaft
licher Organisationen entwickelt und vom Vorstand der voestalpine beschlossen.

Die voestalpine Human Rights Policy deckt folgende Themen ab:

HUMAN RIGHTS POLICY

Schulungen der 
Mitarbeiter:innen  
und des Sicherheits-
personals

Verbot von Zwangs-, 
Pflichtarbeit,  
Menschenhandel und 
moderner Sklaverei

Faire Löhne  
und Arbeitszeit

Vielfalt, Chancen-
gleichheit und  
das Verbot von  
Diskriminierung

Menschenrechts- 
beauftragte:r

Verbot von  
Kinderarbeit 

Menschenrechte  
in der Lieferkette

Recht auf Kollektiv
verhandlungen und 
Vereinigungsfreiheit 

Rechte von  
indigenen Völkern

Meldungen  
von Verstößen

https://www.voestalpine.com/group/de/konzern/nachhaltigkeit/human-rights-policy/
https://www.voestalpine.com/group/de/konzern/nachhaltigkeit/human-rights-policy/
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Nach innen richtet sich die Human Rights Policy an alle Konzerngesellschaften. Sie deckt somit alle 
Arbeitskräfte der voestalpine ab und das Unternehmen bezieht diese aktiv in die Umsetzung der Maß-
nahmen hinsichtlich Arbeits- und Menschenrechte ein. In Bezug auf die Mitarbeiter:innen sind vor 
allem folgende Punkte von Bedeutung:

Schulungen zu Menschenrechten
Zur Sensibilisierung für Menschenrechte wurde gemeinsam mit einer renommierten und unabhängigen 
außeruniversitären Forschungseinrichtung für Grund- und Menschenrechte ein Online-Schulungs
programm entwickelt. Nähere Informationen zu den Menschenrechtsschulungen finden sich unter 
Kapitel S1-4. 

Schulungen des Sicherheitspersonals
Das Sicherheitspersonal des Werkschutzes besteht überwiegend aus eigenen Mitarbeiter:innen, die 
dem Verhaltenskodex der voestalpine unterliegen. Für Sicherheitspersonal von Fremdfirmen gilt der 
Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen. Beide Kodizes verpflichten zur Einhaltung der Menschen-
rechte. Schulungen der eigenen Mitarbeiter:innen zu diesem Thema werden von der voestalpine selbst 
durchgeführt, die Schulung externer Sicherheitskräfte erfolgt durch das jeweilige Unternehmen.

Kollektivverhandlungen und Recht auf Vereinigungsfreiheit
Die voestalpine tritt für die Freiheit und das Recht der Mitarbeiter:innen ein, sich Gewerkschaften an-
zuschließen. Der überwiegende Teil aller Mitarbeiter:innen im Konzern befindet sich in einem durch 
Kollektivverträge oder vergleichbare überbetriebliche Vereinbarungen geregelten Arbeitsverhältnis. 
Zusätzlich bestehen ein Europabetriebsrat und ein Konzernbetriebsrat mit etablierter Dialogbasis zum 
Management (siehe Kapitel S1-2).

Löhne und Arbeitszeit
Arbeitszeiten müssen der nationalen Gesetzgebung entsprechen und einer übermäßigen geistigen und 
körperlichen Belastung der Mitarbeiter:innen entgegenwirken. Mitarbeiter:innen sollen mindestens 
einen freien Tag pro Woche haben. Die Entlohnung muss den gesetzlichen und kollektivvertraglichen 
Vorgaben entsprechen und ausreichen, um die Grundbedürfnisse der Mitarbeiter:innen und ihrer Fa-
milien zu decken und ihnen einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen. 

	» Arbeitnehmer:innen-gerechte Arbeitszeitgestaltung
Im Sinne der Kriterien von ResponsibleSteel (gültig für die zertifizierten Gesellschaften am Standort 
Linz) legt die voestalpine hohen Wert auf eine Mitarbeiter:innen-orientierte Arbeitszeitgestaltung, 
die gesundheitliche Aspekte und soziale Interessen bestmöglich berücksichtigt. 

Entsprechend des voestalpine-Verhaltenskodex sind für die Arbeitszeiten der Beschäftigten klare 
Leitlinien festgelegt, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und einer übermäßigen geistigen 
und körperlichen Ermüdung der Beschäftigten entgegenwirken. So bekennt sich die voestalpine zur 
Einhaltung der gesetzlichen Höchstarbeitszeitgrenzen und hat dafür ein wirksames internes Kontroll
system im Einsatz. Bei der Schichtplangestaltung nimmt die Wahrung der gesundheitlichen und 
sozialen Interessen unserer Mitarbeiter:innen einen hohen Stellenwert ein. Neue Schichtmodelle 
werden immer in Abstimmung mit der Belegschaftsvertretung eingeführt. So arbeiten wie im Vorjahr 
61 % unserer Blue-Collar-Mitarbeiter:innen im Schichtbetrieb in Teilzeitmodellen, sodass wesentlich 
längere Erholungsblöcke als gesetzlich vorgesehen gewährleistet sind. 
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Bei der Anordnung von Überstunden finden Interessen von Mitarbeiter:innen auch über die gesetz-
lich normierten Ablehnungsrechte hinaus Berücksichtigung. Das Wahlrecht der Mitarbeiter:innen 
zwischen der Abgeltung von Überstunden in Geld oder in Zeit wird nicht nur in den gesetzlich vor-
gesehenen Fällen gewährleistet, sondern den Mitarbeiter:innen nach betrieblicher Möglichkeit auch 
darüber hinaus eingeräumt. Die Arbeitsorganisation bei der voestalpine gewährleistet eine durch-
gehende Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhepausen, wobei die gesetzlichen Vorgaben den Min-
deststandard darstellen. Die Einnahme von Mahlzeiten und die gebotene Erholungsmöglichkeit ist 
damit in allen Bereichen sichergestellt.

Hinsichtlich der Gewährung von bezahltem Urlaub wird der von ResponsibleSteel als Mindeststandard 
geforderte Jahresurlaub von drei Wochen schon durch die Vorgaben des Urlaubsgesetzes (mindestens 
fünf Wochen) überschritten. Sowohl durch kollektivvertragliche als auch durch innerbetriebliche 
Regelungen werden bei der voestalpine zusätzliche arbeitsfreie Tage gewährt.

Kinderarbeit, Zwangs- und Pflichtarbeit, Menschenhandel und moderne Sklaverei
Die voestalpine lehnt jede Form von Kinderarbeit strikt ab. Die Beschäftigung junger Mitarbeiter:innen 
darf deren Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung nicht gefährden. 

Die voestalpine duldet keine Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, Menschenhandel oder moderner 
Sklaverei. Dies umfasst auch das Einbehalten von Ausweisen und Reisepässen, Bewegungseinschrän-
kungen sowie Schuldknechtschaft. Im Verhaltenskodex der voestalpine AG sind Kinderarbeit, Men-
schenhandel und moderne Sklaverei ausdrücklich benannt und untersagt.

Vielfalt, Chancengleichheit und das Verbot von Diskriminierung
Die voestalpine bekennt sich zur Wertschätzung aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Haut-
farbe, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Beeinträchtigung, Alter, 
sexueller Orientierung und Identität. Dieses Bekenntnis und entsprechende Maßnahmen fördern ein 
Klima der Akzeptanz, der Chancengleichheit und des gegenseitigen Vertrauens. Im Kapitel „Respekt 
und Integrität“ im Verhaltenskodex der voestalpine ist festgehalten, dass keine Form der Diskriminie-
rung toleriert wird. Auch die HR-Strategie 2030+ adressiert Diskriminierung und Chancengleichheit in 
ihren strategischen Handlungsfeldern.

Meldungen von Verstößen
Meldungen von Verstößen im Bereich der Menschenrechte sowie gegen die oben angeführten interna
tionalen Leitlinien können immer persönlich an die Führungskraft, die lokale Human-Resources-Abtei
lung oder die Abteilung Group Human Resources der voestalpine AG sowie die Geschäftsführung 
herangetragen werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Verstöße an den:die Menschenrechtsbeauftrag
te:n unter den Mailadressen humanrights@voestalpine.com und menschenrechte@voestalpine.com 
oder anonym über das webbasierte Hinweisgeber:innen-System der voestalpine zu melden. Dieses  
ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.bkms-system.net/voestalpine. (Details zum Hinweis
geber:innen-System siehe Kapitel G1-1.)

mailto:humanrights%40voestalpine.com?subject=
mailto:menschenrechte%40voestalpine.com?subject=
https://www.bkms-system.net/voestalpine
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KONZERNRICHTLINIE health & safety UND SICHERHEITSKODEX 
Die Sicherheit und die Gesundheit der eigenen Arbeitskräfte nehmen bei der voestalpine höchste 
Priorität ein und sind fest in den Grundwerten des Unternehmens verankert. Die Mitarbeiter:innen der 
voestalpine sind aufgrund der Branche, der Art ihrer Arbeit oder der Umgebung, in der sie arbeiten, 
beruflichen Gefahren und Risiken ausgesetzt, die zu Unfällen, Verletzungen, Krankheiten oder Erkran-
kungen führen können. Unser Ziel ist es, dass niemand in unserer Belegschaft arbeitsbedingte Unfälle 
oder Erkrankungen erleidet. Dazu bewerten wir kontinuierlich die Risiken, die durch die Tätigkeiten der 
Mitarbeiter:innen, beispielsweise im Umgang mit Maschinen oder Gefahrstoffen bestehen, leiten 
daraus Maßnahmen ab und schulen, sensibilisieren und befähigen unsere Mitarbeiter:innen, um den 
Risiken zu begegnen. Mehr Informationen dazu sind im Kapitel S1-5 zu finden. Der Schutz der Ge-
sundheit der eigenen Arbeitskräfte ist zudem ein zentrales Element der voestalpine-Nachhaltigkeits- 
bzw. Konzernstrategie.

Die konzernweite Steuerung erfolgt durch die Abteilung Corporate health & safety, die direkt an ein 
Mitglied des Vorstands angebunden ist. Unter Leitung des Chief health & safety Officers koordiniert 
sie konzernweite Aktivitäten und unterstützt die divisionsübergreifende Zusammenarbeit. In enger 
Abstimmung mit dem health & safety-Committee – einem Gremium mit Vertreter:innen aller vier 
Divisionen sowie dem Konzernbetriebsrat – werden Maßnahmen zur laufenden Verbesserung der 
Sicherheitskultur entwickelt und umgesetzt.

Im Geschäftsjahr 2023/24 wurde konzernweit ein Sicherheitskodex eingeführt. Er ergänzt die bereits 
seit 2021 bestehende Konzernrichtlinie health & safety, die konzernweit gültige Mindeststandards 
definiert. Die Umsetzung dieser Standards ist für alle Standorte verbindlich – unabhängig von lokalen 
gesetzlichen Vorgaben. 

Der konzernweite Sicherheitskodex ist fester Bestandteil der Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheits
kultur in allen voestalpine-Gesellschaften. Er basiert auf dem Grundsatz: „Sicherheit ist nicht verhan-
delbar und hat Vorrang vor Qualität und Produktion“ – etwa durch das konsequente Abstellen von 
Anlagen bei unsicheren Bedingungen. Erarbeitet wurde der Kodex vom health & safety-Committee 
– bestehend aus Divisionsverantwortlichen und Betriebsratsmitgliedern – unter der Leitung des Chief 
health & safety Officers (CHSO). Die Freigabe erfolgte durch den AG-Vorstand im Rahmen des health 
& safety-Boards. 

In der Umsetzung wird der Kodex konzernweit durch die divisionsverantwortlichen Committee-Mit
glieder, die (technischen) Geschäftsführer:innen und Safety Manager:innen getragen. Zur internen 
Kommunikation zählen unter anderem die Initiative „Ja Sicher Lok“ am Standort Linz, gezielte 
Führungskräfte-Informationen sowie Notizbücher und Kalender für Mitarbeiter:innen am Shopfloor 
und deren Vorgesetzte. Der Sicherheitskodex ist im Intranet über die Webseite „Corporate health & 
safety“ digital verfügbar. 
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ARBEITSSCHUTZMANAGEMENTSYSTEME
Das Arbeitsschutzmanagement in der voestalpine basiert auf den Anforderungen der international 
anerkannten Norm ISO 45001. Die Produktionsgesellschaften betreiben ihre Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme eigenverantwortlich, orientieren sich dabei aber an konzernweit vorgegebenen Rahmen-
bedingungen.

In jeder Division sind eigene Committees für die operative Umsetzung zuständig. Diese setzen sich 
aus den (technischen) Geschäftsführungen, Safety Manager:innen und weiteren Divisionsverantwort-
lichen zusammen. Die strategische Steuerung erfolgt zentral im Einklang mit der bestehenden Board-
Struktur. Innerhalb der Divisionen koordinieren die jeweiligen Vorstände die operative Umsetzung, um 
eine wirksame und einheitliche Anwendung der Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Sämtliche Produktionsstandorte der voestalpine haben alle relevanten Arbeitssicherheitsanforderun-
gen in ihren lokalen Prozessen systematisch integriert. 

89,3 % der Mitarbeiter:innen an wesentlichen Produktionsstandorten sind darüber hinaus von einer 
Zertifzierung nach ISO 45001 oder einem gleichwertigen nationalen Standard abgedeckt.1 Die Um-
setzung erfolgt durch geschulte Safety Manager:innen und beauftragte Personen für Arbeitssicher-
heit, die zu rund 80 % aus den eigenen Reihen stammen. An kleineren Standorten wird diese Exper-
tise bei Bedarf durch externes qualifiziertes Personal sichergestellt.

Um präventive Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit zu identifizieren und einzuführen, 
werden unsichere Situationen und Beinahe-Unfälle systematisch dokumentiert und analysiert. Ein 
zentrales Webtool dient der jährlichen Erfassung und Auswertung der Umsetzung der health & safety-
Standards. Die Ergebnisse stehen ausgewählten Gremien zur Verfügung und fließen in die kontinuier-
liche Verbesserung ein. Ergänzend erfolgen regelmäßige interne und externe Audits zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Die relevanten Richtlinien und Dokumente sind konzernweit über das Intranet („Corporate health & 
safety“) sowie auf der voestalpine-Website verfügbar. Führungskräfte und Sicherheitsarbeitskräfte 
werden regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert.

1	Berechnung der Kennzahl ggü. Vorjahr adaptiert (Details siehe BP-2).
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KONZEPTÜBERSICHT

Adressiertes IRO Konzept Umfang des Konzepts Verantwortlichkeit  
& Monitoring 

Sonstige Anmerkungen 

Alle IROs von S1 HR-Strategie 2030+ Eigener Betrieb

Alle Mitarbeiter:innen

Spezifische Interessen
gruppen: Frauen

HR-Board 	» Einhaltung der Charta 
der Vielfalt 

	» Einbeziehung von 
Stakeholder:innen durch 
Umfeldanalyse und 
laufend in Arbeitsgruppen 
und Competence Teams 

	» Kommunikation auf 
Mitarbeiter:innen-Seiten, 
im externen Podcast und 
in Aufsichtsratssitzungen

Attraktive Arbeitsbedingungen Human Rights Policy Eigener Betrieb

Arbeitskräfte des  
Unternehmens  
(Mitarbeiter:innen und 
Fremdarbeitskräfte)

Vor- und nachgelagerte 
Wertschöpfungskette  
(alle Geschäftspartner:innen)

Leitung  
Group Sustainability

	» Auf der Website verfügbar

Gesunde und sichere  
Arbeitsbedingungen in der 
voestalpine 

Arbeitsunfälle, Verletzungen  
und Berufskrankheiten

Konzernrichtlinie 
health & safety und 
Sicherheitskodex

Eigener Betrieb

Arbeitskräfte des  
Unternehmens  
(Mitarbeiter:innen und 
Fremdarbeitskräfte)

Vorstand der Divisionen 	» Ausarbeitung durch 
health & safety-
Committee und Freigabe 
durch Vorstand 

	» Im Intranet verfügbar 
sowie interne Information 
der Safety-Manager:innen

Gesunde und sichere  
Arbeitsbedingungen in der 
voestalpine

Arbeitsunfälle, Verletzungen und 
Berufskrankheiten

Arbeitsschutz-
managementsysteme

Wesentliche 
Produktionsstandorte

Arbeitskräfte des  
Unternehmens  
(Mitarbeiter:innen und 
Fremdarbeitskräfte)

Teilweise vorgelagerte 
Wertschöpfungskette  
durch Zukauf externer 
Spezialist:innen

Divisionsvertreter:innen  
im health & safety-
Committee

	» Divisionsspezifische 
Kommunikation, gesteuert 
durch Divisionsvorstand
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S1-2 – Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens  
und von Arbeitnehmervertreter:innen in Bezug auf Auswirkungen
Die voestalpine setzt auf einen kontinuierlichen Dialog mit ihren Mitarbeiter:innen und deren Interes-
senvertretungen, um deren Perspektiven systematisch in unternehmerische Entscheidungen einzube-
ziehen. Die Verantwortung für die Steuerung dieser Prozesse liegt konzernweit bei der Personalleitung 
in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Führungskräften. Grundlage des Austauschs sind etab-
lierte Formate wie Mitarbeiter:innen-Befragungen, strukturierte Feedbackgespräche sowie regelmä-
ßige Abstimmungen mit dem Betriebsrat auf lokaler, divisionaler und Konzernebene. Dabei werden 
auch Aspekte wie Diversität, Inklusion und Chancengleichheit berücksichtigt, um ein möglichst breites 
Spektrum an Perspektiven – insbesondere auch von potenziell benachteiligten Gruppen – einzube-
ziehen. Die Wirksamkeit der Einbindung wird laufend über Rücklaufquoten, Benchmarks sowie die 
Umsetzung und die Wirkung abgeleiteter Maßnahmen überprüft. 

KONZERNWEITE MITARBEITER:INNEN-BEFRAGUNG
Die Einbindung der Mitarbeiter:innen in strategisch relevante Themen erfolgt in der voestalpine unter 
anderem durch eine konzernweite Befragung in regelmäßigen Abständen. Nach der konzernweiten 
Mitarbeiter:innen-Befragung im Herbst 2024 starteten die teilnehmenden Gesellschaften den vorge-
sehenen Aufarbeitungsprozess. Dieser beinhaltete die Analyse der Ergebnisse sowie die Ableitung 
geeigneter Maßnahmen. Bis Juni 2025 meldeten insgesamt 208 Gesellschaften ihre priorisierten Maß-
nahmen im konzernweit einheitlichen Reportingtool, das durch die englischsprachige Erfassung und 
die vollständige Einsicht aller Einheiten einen transparenten Austausch ermöglicht. Obwohl jede 
Gesellschaft angehalten war, nur die zwei wichtigsten Maßnahmen zu berichten, nutzten einige die 
Möglichkeit, zusätzliche Aktivitäten anzuführen. Insgesamt wurden 450 Maßnahmen erfasst – etwas 
mehr als nach der Befragung 2022.

Die gemeldeten Maßnahmen betreffen – neben dem zentralen Engagement-Wert, der die Verbun-
denheit der Mitarbeiter:innen mit dem Unternehmen beschreibt – vor allem die Handlungsfelder Wert-
schätzung, Zusammenarbeit und Team. Ein Großteil (81 %) ist als kontinuierliche Maßnahme ausge-
legt, und 82 % richten sich an alle Mitarbeiter:innen (ohne Unterscheidung, ob White Collar, Blue 
Collar, Lehrlinge/Auszubildende etc.). 

Die gesammelten Ergebnisse des ersten Reportingzeitpunkts wurden im Juli 2025 an den Vorstand 
der voestalpine AG übermittelt. Die Erhebung hinsichtlich des Umsetzungsstatus der Maßnahmen 
startete im März 2026. Zusätzlich umfasst der konzernweite Aufarbeitungsprozess die Berichterstat-
tung in den jeweiligen Aufsichtsrats- bzw. Beiratsgremien sowie eine laufende Kommunikation gegen-
über der Belegschaft.

Die nächste voestalpine Mitarbeiter:innen‑Befragung findet im Herbst 2026 in rund 50 Ländern und 
26 Sprachen statt und wird gemeinsam mit einem externen Partner durchgeführt.

MITARBEITER:INNEN-GESPRÄCH
Das jährliche Mitarbeiter:innen-Gespräch ist ein zentrales Instrument der Personalentwicklung und 
gelebter Bestandteil der voestalpine-Führungskultur. Es dient dem strukturierten Dialog zwischen  
Führungskraft und Mitarbeiter:in und schafft einen verbindlichen Rahmen für Rückmeldung, Entwick-
lungsperspektiven und Zielvereinbarungen. Konzernweit sind Mitarbeiter:innen-Gespräche mit allen 
Angestellten (white collar worker) verpflichtend vorgesehen. Für Arbeiter:innen (blue collar worker)  
werden spezifische Formate wie Teammitarbeiter:innen-Gespräche empfohlen, diese sind jedoch nicht 
verpflichtend.
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Im Zuge des Mitarbeiter:innen-Gesprächs werden individuelle Ziele und dazugehörige Maßnahmen 
sowie Entwicklungsmaßnahmen definiert und im Mitarbeiter:innen-Gesprächsbogen dokumentiert. 
Die getroffenen Vereinbarungen werden beim nächsten Mitarbeiter:innen-Gespräch gemeinsam  
evaluiert. Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden konzernweit 34.904 (2024/25: 34.648) Mitarbeiter:innen-
Gespräche durchgeführt – davon 19.456 (2024/25: 19.117) mit Arbeiter:innen und 15.448 (2024/25: 
15.531) mit Angestellten.

SOZIALER DIALOG MIT DER ARBEITNEHMER:INNEN-VERTRETUNG
Der soziale Dialog der voestalpine zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens und ihrer 
Arbeitnehmer:innen-Vertretungen ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie und 
-praxis. Die voestalpine bekennt sich zu ihrer Verantwortung, den Betriebsrat in unternehmerische 
Entscheidungen einzubeziehen, insbesondere bei Themen, die die Interessen der Mitarbeiter:innen 
unmittelbar betreffen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung variieren international. Daraus ergeben 
sich unterschiedliche Ausgestaltungen der Betriebsratsorganisation in den Ländern und Regionen, in 
denen die voestalpine tätig ist. Unabhängig davon verfolgt die voestalpine AG eine einheitliche HR-
Philosophie, die darauf abzielt, Mitarbeiter:innen in angemessenem Umfang in Projekte und Entschei-
dungen einzubinden. Je nach Situation und Anlass setzt die voestalpine AG dazu auf etablierte Ver-
fahren zur Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung:

	» Unterrichtung: Proaktive Weitergabe relevanter Unternehmensinformationen an den Betriebsrat.
	» Anhörung: Dialog und Meinungsaustausch mit dem Betriebsrat, wobei das Unternehmen dessen 
Position anhört, aber eigenständig entscheidet.
	» Beteiligung: Entscheidungen können nur mit Zustimmung des Betriebsrats getroffen werden.

Ein regelmäßiger Austausch zwischen Geschäftsführung, HR und Betriebsrat (soweit vorhanden) wird 
konzernweit empfohlen. In den Gesellschaften mit Betriebsrat finden regelmäßig Besprechungen (Jours 
Fixes) zwischen Management und Belegschaftsvertretung statt. Die Ergebnisse dieser Treffen bilden 
die Grundlage für betriebliche Entscheidungen.

Auf Konzernebene erfolgt der Austausch zwischen dem Leitungsausschuss des Konzernbetriebsrats 
und dem Konzernvorstand in regelmäßigen Abständen. Ebenso finden monatliche Treffen zwischen 
Vertreter:innen des Konzernbetriebsrats und der Konzernpersonalleitung statt. Behandelt werden 
Personalthemen mit strategischer und divisionsübergreifender Bedeutung. Zusätzlich findet auf Divi-
sionsebene ein regelmäßiger Austausch zwischen Divisionsleitung, Divisions-HR und dem jeweiligen 
Betriebsrat statt.

Der Konzernbetriebsrat koordiniert als gesetzlicher Zusammenschluss alle Betriebsratskörperschaf-
ten des voestalpine-Konzerns in Österreich und nimmt konzernweit gemeinsame wirtschaftliche, soziale, 
gesundheitliche und kulturelle Interessen der Mitarbeiter:innen wahr. Sein höchstes Kontrollorgan ist 
die Delegiertenkonferenz, bestehend aus entsandten Mitgliedern der Betriebsräte der Gesellschaften. 
Sie beschließt das Arbeitsprogramm und die Leitlinien für den Leitungsausschuss, entsendet Vertreter:innen 
in den Aufsichtsrat der voestalpine AG und nominiert die österreichischen Delegierten für den Euro-
päischen Betriebsrat. Der Leitungsausschuss übernimmt die laufenden Geschäfte des Konzernbe-
triebsrats und führt die Verhandlungen mit der Konzernleitung.
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Der Europäische Betriebsrat ist ein Informationsgremium der Arbeitnehmer:innen-Vertretung auf 
europäischer Ebene. Delegierte aus sieben europäischen Ländern beraten rund zweimal jährlich 
länderübergreifende Themen der konzernalen Arbeitnehmer:innen-Vertretung. 

Arbeitnehmer:innen-Vertretungen werden gemäß den gesetzlichen Regelungen der jeweiligen Länder 
mit den erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet. Neben den bestehen-
den institutionellen Formaten auf nationaler und europäischer Ebene besteht derzeit keine konzern-
weite Rahmenvereinbarung mit Arbeitnehmer:innen-Vertretungen, die für alle Standorte weltweit gilt. 
Dies betrifft auch Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Achtung der Menschenrechte im Ar-
beitsumfeld. Die voestalpine AG stellt jedoch sicher, dass einschlägige nationale und internationale 
Vorgaben in den jeweiligen Ländern eingehalten und im Rahmen der bestehenden Mitbestimmungs-
strukturen adressiert werden.

MITARBEITER:INNEN-BETEILIGUNG
Die voestalpine AG verfügt seit dem Jahr 2001 über ein Modell der Mitarbeiter:innen-Beteiligung, das 
seither kontinuierlich erweitert wurde. Neben den Mitarbeiter:innen in Österreich sind auch Mitarbeiter:innen 
in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Belgien, der Tschechischen Republik, Italien, 
der Schweiz, Rumänien, Spanien und Schweden beteiligt. 

Die Stimmrechte aus den Mitarbeiter:innen-Aktien sind in der voestalpine Mitarbeiterbeteiligung  
Privatstiftung gebündelt. Diese bildet eine stabile Kernaktionärin der voestalpine AG. Als zentrales 
Verfahren zur Einbeziehung der Mitarbeiter:innen fördert die Mitarbeiter:innen-Beteiligung durch  
die aktive Teilhabe und Mitsprache in der Hauptversammlung die langfristige Mitarbeiter:innen
Bindung. Mit Stichtag 31. März 2026 sind insgesamt 25.800 (2024/25: 26.600) Mitarbeiter:innen  
an der voestalpine AG beteiligt. Sie halten rund 25,0 Mio. (2024/25: 26,3 Mio.) Aktien. Durch die Bün-
delung der Stimmrechte entspricht dies einem Anteil von 14,0 % am Grundkapital des Unternehmens 
(2024/25: 14,7 %).

S1-3 – Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Kanäle,  
über die die Arbeitskräfte des Unternehmens Bedenken äußern können
Zur Bearbeitung und Minderung wesentlicher negativer Auswirkungen auf die eigene Belegschaft setzt 
die voestalpine AG auf ein strukturiertes Verfahren. Dieses umfasst die Erhebung von Rückmeldungen 
aus verschiedenen Quellen, die Analyse der Ergebnisse sowie die Umsetzung gezielter Abhilfemaß-
nahmen. Grundlage ist ein systematischer Ansatz, der sowohl regelmäßige Überprüfungen als auch 
kontinuierliche Feedbackprozesse und klar definierte Meldewege einschließt. Werden wesentliche 
negative Auswirkungen festgestellt, kommen zielgerichtete Abhilfemaßnahmen zum Einsatz, die an 
die spezifischen Erfordernisse angepasst sind. Dazu zählen unter anderem Schulungsangebote, 
psychosoziale Unterstützung oder die Anpassung von Arbeitsbedingungen. Die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen wird kontinuierlich durch Rückmeldungen von Mitarbeiter:innen, interne Überwachung 
sowie Prüfungen durch die interne Revision bewertet.

Neben Formaten wie dem Mitarbeiter:innen-Gespräch und dem Folgeprozess zur Mitarbeiter:innen-
Befragung stehen den Arbeitskräften weitere von der voestalpine AG eingerichtete Kanäle zur Ver
fügung, um Anliegen oder Bedenken zu äußern und prüfen zu lassen:

1.	 Hinweisgeber:innen-System (https://www.bkms-system.net/voestalpine)
2.	E-Mail-Adresse des:der Menschenrechtsbeauftragten im Konzern  

(humanrights@voestalpine.com, menschenrechte@voestalpine.com)
3.	E-Mail-Adresse der zentralen Compliance-Stelle (group-compliance@voestalpine.com)
4.	Direkte Kontaktaufnahme mit der Abteilung Group Human Resources der voestalpine AG

https://www.bkms-system.net/voestalpine
mailto:humanrights%40voestalpine.com?subject=
mailto:menschenrechte%40voestalpine.com?subject=
mailto:group-compliance@voestalpine.com
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Die kontaktierten Stellen kümmern sich um die geäußerten Anliegen, gehen etwaigen Beschwerden 
nach und informieren die Mitarbeiter:innen, die sich an sie gewendet haben, über Entscheidungen 
oder Ergebnisse. Weitere Informationen zu den spezifischen Kanälen, deren Verfügbarkeit sowie zur 
Bekanntheit der Strukturen innerhalb der Belegschaft sind im Kapitel G1-1 im Abschnitt zum 
Hinweisgeber:innen-System enthalten.

S1-4 – Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer:innen des Unternehmens und Ansätze zum Management wesentlicher  
Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit den  
Arbeitskräften des Unternehmens sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen
Zur Steuerung wesentlicher Auswirkungen auf die Arbeitskräfte setzt die voestalpine AG konzernweit 
gezielte Maßnahmen um. Diese adressieren sowohl positive Auswirkungen – etwa durch Förderung 
von Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten – als auch tatsächliche negative Auswirkungen, etwa im 
Zusammenhang mit Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter:innen. Die Maßnah-
men beruhen auf strategischen Konzepten, werden divisionsübergreifend koordiniert und kontinuier-
lich weiterentwickelt. Sie zielen darauf ab, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen und Risiken früh-
zeitig zu erkennen und zu mindern. 

Die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung negativer Auswirkungen erfolgt 
im voestalpine-Konzern in der Regel auf Basis systematischer Risikoanalysen, interner Evaluierungen 
und Rückmeldungen relevanter Stakeholder:innen, wie der Mitarbeiter:innen. Die konkrete Ausgestal-
tung wird dabei auf die jeweilige Wirkung und den betrieblichen Kontext abgestimmt. Je nach The-
menfeld sind unterschiedliche Fachabteilungen, Führungskräfte, die Arbeitnehmer:innen-Vertretung 
oder spezialisierte Committees in die Entwicklung und Bewertung möglicher Maßnahmen eingebun-
den. Ziel ist es, wirksame und gleichzeitig umsetzbare Lösungen zu identifizieren, die auf die erkann-
ten Risiken abgestimmt sind. Grundlage für die Priorisierung können z. B. das Ausmaß der tatsäch
lichen Auswirkung, die betroffene Beschäftigtengruppe sowie die zeitliche Dringlichkeit sein.

Die Wirksamkeit zentraler Maßnahmen wird im voestalpine-Konzern durch verschiedene Verfahren 
überprüft. Dazu zählen standardisierte Evaluierungen, Feedbackinstrumente, Monitoringdaten wie 
Schulungsteilnahmen sowie standortbezogene Audits und Begehungen (etwa im Bereich health & 
safety). Darüber hinaus werden spezifische Zielvorgaben (z. B. Frauenanteile, Unfallkennzahlen) als 
Indikatoren herangezogen. Die Ergebnisse dieser Verfahren fließen in die Weiterentwicklung beste-
hender Konzepte und Maßnahmen ein. 

Die notwendigen finanziellen und personellen Mittel für diese Maßnahmen werden von der voestalpine AG 
zur Verfügung gestellt. Die Mittelvergabe erfolgt für Auswirkungen im Bereich health & safety über das 
health & safety-Board, für HR-bezogene Auswirkungen über das HR-Board. Die Konzernabteilungen 
health & safety und HR sind mit der Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen betraut.

Im Folgenden werden zentrale Maßnahmenbereiche dargestellt, die im Zusammenhang mit den 
wesentlichen Auswirkungen auf die eigenen Arbeitskräfte stehen. 

VIELFALT UND CHANCENGLEICHHEIT 
Die voestalpine AG setzt konzernweit gezielte Maßnahmen zur langfristigen Stärkung der Chancen-
gleichheit und aktiven Förderung von Vielfalt. Ein zentrales Element ist ein umfassendes Maßnahmen-
bündel, welches Programme zur Förderung von Frauen im Unternehmen, zielgruppenspezifisches 
Employer Branding und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben enthält. Die nach-
folgenden Maßnahmen tragen zur Chancengleichheit für alle Mitarbeiter:innen bei – ein Aspekt, der 
als wesentliche positive Auswirkung der voestalpine AG bewertet wurde.
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	» Strategisches Handlungsfeld „Female Empowerment“ 
Ein wichtiger Baustein zur Förderung von Vielfalt und Diversität ist das strategische Handlungsfeld 
„Female Empowerment“ aus der HR-Strategie 2030+. Ziel ist es, die voestalpine AG als attraktive 
Arbeitgeberin für Frauen zu positionieren – sowohl für bestehende als auch für potenzielle Mitarbei-
terinnen. Aus diesem Grund wurde auch ein konzernweites Ziel zur Erhöhung des Frauenanteils fest-
gelegt. Darüber hinaus wurde auch das Ziel, den Frauenanteil bei Führungskräften bis 2030 von 
14 % auf 18 % zu steigern, verankert. Weitere Informationen dazu enthält das Kapitel S1-5.

Seit dem Geschäftsjahr 2024/25 übernimmt das Competence Team Personal- und Organisations-
entwicklung die konzernweite Koordination von Initiativen und Maßnahmen für Female Empower-
ment. Innerhalb dieses Bereichs befasst sich seither zweimal jährlich ein Sub-Competence-Team  mit 
Vertreter:innen aller Divisionen und verschiedener Professionen gezielt mit dem Thema Female 
Empowerment. In diesem Gremium werden sowohl geplante als auch bereits umgesetzte Maßnah-
men ausgetauscht und konzernweit übergreifende Themen rückgespiegelt. So wird einerseits ein 
eigenverantwortliches Weiterverfolgen der Themen in den Organisationseinheiten unterstützt, 
anderseits erfolgt eine konzernweite Koordination, beispielsweise im Hinblick auf Ressourcen und 
strategische Ausrichtung.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen in den drei definierten Handlungsfeldern dargestellt:

1.	Positionierung
Die Maßnahmen zur Positionierung umfassen zielgruppenspezifisches Marketing, Positionierung 
und Recruiting, Initiativen zur frühzeitigen Kontaktaufnahme – etwa durch Kooperationen mit Schu-
len und Sportverbänden, Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice zur expliziten Ansprache 
von Frauen und zielgruppenspezifisches Lehrlingsmarketing –, Kinderbetreuungseinrichtungen bis 
hin zur 24/7-Betreuung am Standort Linz, Zertifizierungen wie das österreichische „equalitA-
Gütesiegel“ sowie Präsenz bei spezifischen Veranstaltungen wie dem Female Empowerment Festival 
„Let’s get visible“ in Linz.

2.	Halten
Die Maßnahmen zum Halten von Mitarbeiterinnen beinhalten den Ausbau flexibler Arbeitszeit
modelle, den internationalen Roll-out eines konzernalen E-Learnings zum respektvollen Umgang 
miteinander, Workshops zur Sensibilisierung, den Einsatz gendersensibler Sprache, einen eigenen 
Female-Empowerment-Bereich im konzernweiten Intranet und einen Newsletter, der Frauen in der 
voestalpine AG in den Fokus rückt, die Erweiterung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie den 
Auf- und Ausbau von Frauennetzwerken.

3.	Begleiten, Fördern, Fordern
Die Maßnahmen in diesem Bereich umfassen die inhaltliche Verankerung von Female Empower-
ment im Österreichischen Bildungsprogramm, Sicherstellung eines Frauenanteils von mindestens 
20 % im internen Führungskräfteentwicklungsprogramm value:program, Female Empowerment als 
inhaltlichen Schwerpunkt in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, ein Mentoring-Programm für 
Potenzialträgerinnen, Maßnahmen zur Abfederung des „Karriereknicks“ nach der Karenz – unter 
anderem durch spezifische Teilzeitmodelle – sowie einen verstärkten Fokus auf Potenzialträgerin-
nen in der Nachfolgeplanung.
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SCHULUNGEN ZU MENSCHENRECHTEN
Im Rahmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht führt die voestalpine verpflichtende E-Learnings 
für Mitarbeiter:innen sowie ergänzende Schulungen für Sicherheitspersonal durch. Ziel ist es, das Be-
wusstsein für menschenrechtliche Fragestellungen zu stärken und potenzielle Risiken frühzeitig zu 
erkennen. Die Umsetzung erfolgt dezentral in den jeweiligen Konzerngesellschaften und wird durch 
ein Monitoring der Teilnehmendenzahlen und des Schulungsvolumens begleitet. 

Es richtet sich an alle Arbeitskräfte mit Zugang zu E-Learning-Angeboten und steht in 14 Sprachen 
zur Verfügung. Das Schulungsprogramm vermittelt Informationen und Handlungsanleitungen zur Ein-
haltung der Menschenrechte und umfasst drei verpflichtende Module zu folgenden Themen:

Mit Ende des Geschäftsjahres 2025/26 wurden 96 % (2024/25: 92 %) der zugewiesenen Menschen-
rechtsschulungen erfolgreich absolviert. 

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG UND AUSBILDUNG
Die voestalpine AG verpflichtet sich zur laufenden Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung, um 
die Kompetenzen der Mitarbeiter:innen an aktuelle und künftige Anforderungen anzupassen. Dies ist 
auch in den Handlungsfeldern der HR-Strategie 2030+ verankert. Die im Folgenden beschriebenen 
zielgruppenorientierten Maßnahmen tragen zur persönlichen Entwicklung und Ausbildung der 
Mitarbeiter:innen – ein Aspekt, der als wesentliche positive Auswirkung der voestalpine AG bewertet 
wurde – sowie der Erreichung der Ziele der HR-Strategie 2030+ bei. Die Programme sind gruppen
spezifisch ausgerichtet und unterstützen Mitarbeiter:innen entlang unterschiedlicher Karriere- und 
Entwicklungsphasen.

Im Geschäftsjahr 2025/26 beliefen sich die konzernweiten Aufwendungen für Personalentwicklung 
auf mehr als 74 Mio. EUR (2024/25: 76 Mio. EUR). 85,0 % (2024/25: 84,7 %) aller Mitarbeiter:innen 
(exklusive Lehrlinge) nahmen an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teil. Das gesamte Schulungs-
volumen lag bei 793.101 Stunden (2024/25: 839.068 Stunden), was durchschnittlich 20,1 Stunden 
pro Teilnehmer:in entspricht (2024/25: 20,8 Stunden pro Teilnehmer:in). 

MODUL 1:  
Grundlagen der  
Menschenrechte

	» Begriffserklärung

	» Menschenrechte im Konzern

	» Verhaltenskodex

	» SDGs

	» Unternehmerische Verantwortung

MODUL 3:  
Menschenrechte  
in der Lieferkette

	» Kritische Menschenrechte

	» Erfolg und Risiko

	» Kooperationen

	» SSCM und CR-Checkliste

	» Konsequenzen

MODUL 2:  
Menschenrechte  
im Arbeitsalltag

	» Arbeitsbedingungen

	» Anti-Diskriminierung

	» Chancengleichheit

	» Recht auf Vereinigungsfreiheit

	» Recht auf Bildung
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	» voestalpine COACHING
Coaching ist ein integraler Bestandteil der Personalentwicklung im Konzern. Mit der Online-Plattform 
„voestalpine COACHING“ wird den Mitarbeiter:innen der voestalpine ermöglicht, weltweit Coaching-
Sitzungen individuell zu vereinbaren. Diese Sitzungen bieten eine professionelle Begleitung bei  
persönlichen Veränderungsprozessen im beruflichen Kontext. 

	» Führungskräfteausbildung – value:program
Zur Entwicklung aktueller und zukünftiger Führungskräfte setzte die voestalpine auch 2025/26  
auf das konzernweit etablierte value:program. Das mehrstufige Programm kombiniert Trainings,  
Projektarbeit und den internationalen, bereichsübergreifenden Austausch unter Einbindung von 
Führungskräften und Mitgliedern der Unternehmensleitung. Zur Qualitätssicherung werden alle  
Module nach ihrer Durchführung evaluiert. Rückmeldungen der Teilnehmenden, aktuelle Entwick-
lungen sowie die unternehmensweiten Werte fließen bei Bedarf in die Weiterentwicklung der Inhalte 
ein. Im Geschäftsjahr 2025/26 nahmen 193 Mitarbeiter:innen aus 24 Ländern teil; der Frauenanteil 
lag bei 30,1 %.

Regionale Programme

	» TALENT ROAD CHINA 
Die Talent Road China ist ein regionales Entwicklungsprogramm für Potenzialträger:innen und  
Führungskräfte der voestalpine in China und kombiniert Präsenzmodule mit Online-Trainings.  
Der sechste Durchgang wurde im Juni 2025 mit 40 Teilnehmer:innen abgeschlossen, der nächste 
startet im Oktober 2026.

	» GET CONNECTED PROGRAM North America
Das Get Connected Program North America richtet sich an Nachwuchs- und zukünftige Führungs-
kräfte in Kanada, Mexiko und den USA und kombiniert Präsenz- und Online-Module. Im Geschäfts-
jahr 2025/26 schlossen 26 Teilnehmer:innen den laufenden Durchgang ab, ein weiterer startete  
im Jänner 2026.

Fachliche Programme

	» HR ACADEMY
Die HR Academy ist ein konzernweites Weiterbildungsprogramm für HR-Fachkräfte der voestalpine. 
Es richtet sich an HR-Generalist:innen und -Spezialist:innen, die ihre Kompetenzen mit Bezug  
zum HR-Management im Konzern weiterentwickeln möchten. Das Programm umfasst drei Module. 
Der sechste Durchgang startete im Februar 2025 mit dem ersten Modul, zwei weitere folgen im  
Geschäftsjahr 2025/26. 

	» purchasing power academy
Die purchasing power academy ist ein konzernweites Qualifizierungsprogramm für Einkäufer:innen 
und umfasst zwei Kompetenzstufen sowie ein ergänzendes Lifelong-Learning-Angebot. Digitale 
Lernformate werden mit Präsenzseminaren und Zertifizierungen kombiniert und kontinuierlich  
weiterentwickelt.
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LEHRLINGE/AUSZUBILDENDE
Zum Stichtag 31. März 2026 wurden im voestalpine-Konzern 1.526 Lehrlinge (2024/25: 1.574 Lehr-
linge) in rund 50 Lehrberufen ausgebildet, der Großteil (66,3 %) davon an Standorten in Österreich 
(2024/25: 68 %). 15,6 % waren in Deutschland im Rahmen des dualen Systems in Ausbildung (2024/25: 
14 %). Durch die bedarfsorientierte Schulung kann fast allen nach ihrem erfolgreichen Lehrabschluss 
ein Dienstverhältnis angeboten werden. Die voestalpine sieht es als klaren Auftrag, in die Qualifika
tion von Jungfachkräften zu investieren. Dabei ist neben einer exzellenten fachlichen Ausbildung die 
Weiterentwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten ebenso wichtig. Derzeit investiert der Konzern 
durchschnittlich 106.000 EUR (2024/25: 100.000 EUR) in die Ausbildung eines Lehrlings.

Rund 440 (2024/25: 500) Lehrstellen bietet die voestalpine im kommenden Ausbildungsjahr (ab 
September 2026) in Österreich, Deutschland und der Schweiz an. Um interessierten Jugendlichen Ein
blicke in die Lehrberufe der voestalpine zu bieten, finden an diversen Ausbildungsstandorten „Tage 
der offenen Tür“ statt, die unter Involvierung der Lehrlinge zielgruppengerecht gestaltet werden. Ein 
besonderes Anliegen ist es dabei, weibliche Interessierte für technische Berufe zu begeistern. Der 
Frauenanteil in technischen Lehrberufen konnte in den letzten zehn Jahren um rund 25 % erhöht wer-
den und liegt aktuell bei 13,5 % (2024/25: 17,8 %). Mit intensiven Maßnahmen wie der Teilnahme an 
Berufsmessen und Besuchen in Schulen sowie dem Girls’ Day soll der Frauenanteil insbesondere in 
technischen Lehrberufen noch weiter gesteigert werden.

Internationale Erfolge der voestalpine-Lehrlinge bestätigen die Qualität ihrer Ausbildung, wie etwa 
die Silbermedaille in der Kategorie Anlagenelektrik bei der EuroSkills-Berufsmeisterschaft in Herning, 
Dänemark, im September 2025. Auch in Österreich waren voestalpine-Lehrlinge erfolgreich: Mit Aus-
zeichnungen wie „Stars of Styria“ oder dem oberösterreichischen Lehrlingsaward zählen sie offiziell 
zu den Top-Fachkräften der Region. 

Zusätzlich zum Ausbildungsalltag werden die Lehrlinge bei der voestalpine motiviert, sich weiterzu-
entwickeln und über sich hinauszuwachsen. Beispiele dafür sind Teambuilding-Seminare, Auslands-
aufenthalte oder Sprachreisen. Hinzu kommt die Bedeutung von Zusammenhalt und sozialem Enga-
gement, die beispielsweise durch die Teilnahme am 3-Brückenlauf in Linz bewiesen wurde, wo ein 
Lehrlingsteam, bestehend aus etwa 170 Lehrlingen und ihren Ausbildner:innen, gemeinsam beim 
voestalpine cares run Punkte („cares“) gesammelt hat, wodurch Menschen in Not unterstützt wurden. 
Nähere Informationen zum voestalpine cares run sind im Kapitel S3-4 zu finden.

Mit einer Vielzahl an Maßnahmen unterstreicht die voestalpine AG den Stellenwert der Lehre und zeigt 
mit Lösungen wie dem voestalpine BÖHLER CAMPUS, der im November 2025 offiziell eröffnete und 
seit September 2025 mehr als 30 Lehrlingen eine Wohnmöglichkeit für die Dauer ihrer Lehrzeit bietet, 
wie die Lehrausbildung zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Formate wie die „Digitale Miniatur-
fabrik“ fördern dabei digitale Skills: In einem zweiwöchigen Ausbildungsprojekt entwickeln Lehrlinge 
eine funktionierende Miniatur-Fertigungsanlage und setzen reale Produktionsprozesse im Kleinen um.

	» Lehrlings-Werbekampagne #FavoriteMoments
Im Jahr 2025 launchte die voestalpine unter dem Dach der Markenkampagne eine eigene Lehr-
lingskampagne, die speziell auf die Anforderungen der jungen Menschen eingeht. Die Kampagne 
zeigt die echten „Lieblingsmomente der Lehrlinge“ der voestalpine. Themen wie Teamgeist und Kultur, 
Praxis, gute Entlohnung, Vielfalt und Ausbildungsqualität sollen hervorgehoben werden. 
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Ziel der crossmedialen Kampagne ist es, über die #FavoriteMoments der Jugendlichen die voestalpine 
als Arbeitgeberin erlebbar zu machen. voestalpine-Lehrlinge sind dabei die Botschafter:innen und 
geben authentische Einblicke in ihre Ausbildung. In Formaten wie Wordraps, Lehrberufsvorstellun-
gen oder Kurzvideos mit Bezug zum Kampagnensong „All diese Momente“ zeigen sie ihren Alltag 
und viele weitere Highlights der Lehre bei der voestalpine. Um sowohl die Jugendlichen als auch 
deren Eltern und Lehrer:innen zu erreichen, bedient sich die Kampagne zahlreicher Kommunika
tionskanäle, wie einer eigenen Konzernlehrlingswebsite (https://www.voestalpine.com/lehre), Social 
Media, Printmedien und interner Kanäle. Die Plattformen TikTok und Snapchat werden verstärkt für 
die Ansprache der ganz jungen Zielgruppe eingesetzt.

	» Konzernlehrlingstag
Der Konzernlehrlingstag ist ein besonderes Erlebnis in der Lehrzeit: Im letzten Ausbildungsjahr werden 
alle Auszubildenden ins Headquarter nach Linz zu einem eindrucksvollen Tag mit Vorstandstalk, 
Werkstour, Team-Challenges, Spaß und Action eingeladen. Beinahe 400 Lehrlinge und Auszubildende 
sowie 40 Ausbilder:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nutzten beim voestalpine-
Konzernlehrlingstag am 21. Oktober 2025 die Gelegenheit, sich persönlich auszutauschen und die 
Konzernzentrale in Linz kennenzulernen. 

Unter dem Leitgedanken der Lehrlings-Werbekampagne #FavoriteMoments stand der Tag ganz im 
Zeichen unvergesslicher Erlebnisse: Beim Vorstandstalk teilten Lehrlinge verschiedener Standorte 
ihre persönlichen #FavoriteMoments – von Sprachreisen bis hin zu Auslandspraktika. Auch ein Vor-
trag von EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji, eine Werkstour durch den Standort Linz sowie Team-
Challenges standen am Programm. Den Abschluss bildete die Ehrung der Gewinnerin des Fotowett-
bewerbs mit den schönsten #FavoriteMoments: ein Bild, das zeigt, wie aus Kolleg:innen Freund:innen 
werden. 

health & safety 
Die voestalpine AG verpflichtet sich in ihrer HR-Strategie 2030+ zur permanenten Weiterentwicklung 
von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit von Mitarbeiter:innen und zur Verbesserung der 
Arbeitssicherheit, um die Arbeitszufriedenheit zu steigern und gleichzeitig Krankheitsausfälle, Unfälle 
und arbeitsbedingte Erkrankungen zu reduzieren.

Um dieses zentrale Handlungsfeld zu unterstützen und dem kritischen Erfolgsfaktor Rechnung zu 
tragen, wurden verschiedenste Aktivitäten initiiert.

Der voestalpine health & safety-Kalender 2026 beispielsweise begleitet uns durch das Jahr, greift 
monatlich relevante Themen auf und fördert den Austausch zum Thema Arbeitssicherheit. Erkennt
nisse aus Safety Flashes ergänzen diesen Dialog, indem schwere Ereignisse standortübergreifend auf-
bereitet und Lernchancen sichtbar gemacht werden.

Die voestalpine möchte allen Mitarbeiter:innen vermitteln, wie wichtig es ist, Risiken früh zu erkennen 
und Gefährdungen konsequent zu vermeiden. Die „roten Linien“ setzen klare Grenzen bei Tätigkeiten 
mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen und werden über ein mehrsprachiges E-Learning vermittelt. 
Zusätzlich steht die Initiative #safetystartswithme in der Metal Forming Division für gelebte Eigenver-
antwortung, bewusstes Eingreifen und die Haltung, dass Sicherheit bei jeder einzelnen Person beginnt.

https://www.voestalpine.com/lehre
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Auch Uddeholm als einer der High Performance Metals-Standorte verfolgt konsequent das Ziel „Zero 
Accidents“. Mehr als 6.000 Risikobeurteilungen, regelmäßige Sicherheitsrunden und ein starkes Melde
wesen unterstützen die frühzeitige Risikoerkennung. Schulungen, offene Kommunikation und die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Sicherheitskultur sind dabei wesentliche Bausteine.

Die Metal Engineering Division setzt 2026 mit der Kampagne „Jetzt entscheiden, Unfall vermeiden“ 
darauf, die Mitarbeiter:innen für Beinaheunfälle zu sensibilisieren, sodass sie richtig reagieren und 
Risiken stoppen, bevor schwere Unfälle entstehen.

Die Verantwortung für Umsetzung und Monitoring liegt bei den divisionalen health & safety-Verant-
wortlichen bzw. bei den lokalen Safety Manager:innen in Abstimmung mit den lokalen Geschäfts
führungen. Die Einbindung und die Mitwirkung der Arbeitnehmer:innen-Vertretung sowie der Sicher-
heits- und Beauftragtenorganisation gewährleisten praxisnahe und wirksame Maßnahmen, die an 
den konkreten betrieblichen Anforderungen ausgerichtet sind. Die dafür notwendigen finanziellen 
und personellen Ressourcen werden vom Unternehmen in adäquater Form bereitgestellt.

In den vergangenen Jahren konnte die Zahl der Arbeitsunfälle konzernweit deutlich gesenkt werden. 
Dies wird auch durch das konzernweite Ziel „Reduktion der Unfallhäufigkeit“ reflektiert. Nähere Infor-
mationen dazu befinden sich im Kapitel S1-5. Dieser Rückgang ist das Ergebnis konsequenter und 
strukturierter health & safety-Maßnahmen, die in den Divisionen wirksam umgesetzt werden. 

Zusätzlich dazu werden Arbeitsunfälle strukturiert analysiert, um Ursachen und beitragende Faktoren 
zu identifizieren. Darauf aufbauend leiten wir gezielte Präventionsmaßnahmen ab und setzen diese 
konsequent um. Erkenntnisse aus Unfällen werden – sofern relevant – standortübergreifend kommu-
niziert, um ähnliche Vorfälle nachhaltig zu vermeiden.

Den Gesellschaften steht darüber hinaus eine breite Auswahl an unterstützenden Instrumenten zur 
Verfügung. Die konkrete Auswahl und die Umsetzung erfolgen standortspezifisch durch die jeweiligen 
Divisionsgesellschaften in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Safety Manager:innen.

	» health & safety-Schulungen
In den Gesellschaften der voestalpine AG finden regelmäßig Sicherheitsbesprechungen mit allen 
Mitarbeiter:innen statt. Monatliche Gespräche zwischen Meister:innen und Belegschaft sowie die 
„Sicherheitsviertelstunden“ durch Sicherheitsarbeitskräfte und Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
zentrale Formate zur Vermittlung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Dabei wird auch die Beleg-
schaftsvertretung aktiv einbezogen, um gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
zu erarbeiten. 

Ergänzend erfolgen vierteljährlich Sicherheitsbegehungen durch die Geschäftsführung, davon einmal 
jährlich unter Einbindung von Vorstandsmitgliedern. Alle Mitarbeiter:innen absolvieren verpflichtend 
ein Online-Training zu health & safety, das die Sicherheitswerte und Standards der voestalpine AG 
vermittelt und die Präsenzschulungen ergänzt. Zusätzlich finden gezielte Schulungen für Management 
und Meister:innen statt. Die Teilnahme an Sicherheitsschulungen wird verpflichtend dokumentiert 
und kontrolliert.
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MASSNAHMENÜBERSICHT

Adressiertes IRO Maßnahme Zeithorizont Umfang  
der Maßnahme

Erhebliche Ausgaben  
(falls relevant) / sonstige 
Anmerkungen 

Chancengleichheit für alle 
Mitarbeiter:innen

Maßnahmenbündel  
„Vielfalt & Chancen
gleichheit“

Umsetzung des Bündels 
bis spätestens Ende 2026

Eigener Betrieb 

Mitarbeiter:innen

Einige Maßnahmen bereits 
umgesetzt

Attraktive Arbeitsbedingungen Schulungen  
zu Menschenrechten

Laufende Maßnahmen Eigener Betrieb

Alle Mitarbeiter:innen

Externes Sicherheits
personal (vorgelagert)

–

Persönliche Entwicklung  
und Ausbildung

Maßnahmenbündel  
„Persönliche Entwicklung  
& Ausbildung“

Laufende Maßnahmen Eigener Betrieb

Alle Mitarbeiter:innen

Lehrlinge im DACH-Raum

Ja, OpEx

(>74 Mio. EUR jährliche  
Gesamtkosten für Personal
entwicklung)

Ermittlung des Bildungsbedarfs 
in jährlichen Mitarbeiter:innen-
Gesprächen

Gesunde und sichere 
Arbeitsbedingungen in der 
voestalpine 
 
Arbeitsunfälle, Verletzungen 
und Berufskrankheiten

Maßnahmenbündel 
 „health & safety“

Maßnahmenabhängig Eigener Betrieb

Arbeitskräfte des 
Unternehmens 
(Mitarbeiter:innen und 
Fremdarbeitskräfte)

Berücksichtigung der Interessen 
von Safety Manager:innen und 
Belegschaftsvertreter:innen

Abhilfemaßnahmen werden 
anlassbezogen ergriffen
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KENNZAHLEN UND ZIELE

S1-5 – Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der 
Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

ZIEL: ERHÖHUNG DES FRAUENANTEILS
Im strategischen Handlungsfeld „Female Empowerment“ der HR-Strategie 2030+ verfolgt die 
voestalpine AG das Ziel, sich als attraktive Arbeitgeberin für Frauen zu positionieren – sowohl für be-
stehende als auch für potenzielle Mitarbeiterinnen. Female Empowerment trägt zur Vielfalt in Ent-
scheidungspositionen, zur Steigerung des Mitarbeiter:innen-Engagements und zur Förderung einer 
positiven Unternehmenskultur bei. Das Ziel dient der Messung und der Verstärkung der identifizierten 
positiven Auswirkungen zur „Chancengleichheit für alle Mitarbeiter:innen“.

Ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis im Unternehmen wirkt gesellschaftlichen Ungleichheiten 
entgegen und stärkt den Anspruch auf faire Teilhabe am Erwerbsleben – ein Grundprinzip nachhal-
tiger Entwicklung. Mit der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils – insbesondere in Führungs
positionen – stärkt die voestalpine AG menschenrechtliche Prinzipien. 

Chancengleichheit in der Arbeitswelt gehört zu den international anerkannten Menschenrechten, ins-
besondere den ILO-Kernarbeitsnormen. Darüber hinaus unterstützt die voestalpine AG damit das 
Nachhaltigkeitsziel SDG 5 der Vereinten Nationen. Im Fokus steht dabei insbesondere das Unterziel 
5.5, das vorsieht, „sicherzustellen, dass Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung gleichbe-
rechtigt beteiligt sind“. Dieses SDG-Ziel ist auch in den strategischen Rahmenwerken der Europäischen 
Union verankert – unter anderem im EU Green Deal sowie in der EU Sustainable Finance Agenda. Die 
voestalpine AG trägt zur Umsetzung dieser europäischen Zielsetzungen sowie zur EU-Gleichstellungs-
strategie bei, die ein geschlechtergerechtes Europa anstrebt.

Darüber hinaus stärkt ein höherer Frauenanteil die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens. Vielfältige Teams gelten als nachweislich resilienter, innovativer und entscheidungs-
stärker – ein Vorteil für die Steuerung komplexer industrieller Strukturen. Auch die gezielte Förderung 
von Frauen in Bereichen, in den sie bisher unterrepräsentiert sind, erschließt bislang ungenutzte 
Potenziale und leistet einen Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels.

Gleichzeitig erhöht ein sichtbares Bekenntnis zu Chancengleichheit die Arbeitgeber:innen-Attraktivität 
– insbesondere für jüngere Generationen – und fördert den kulturellen Wandel hin zu einer inklusiven, 
modernen Unternehmenskultur.

Konkret strebt das Unternehmen an, den Anteil von Frauen in allen Qualifikationsbereichen konzern-
weit zu erhöhen. Insbesondere soll der Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2030 von 14 % (Geschäfts-
jahr 2023/24) auf 18 % steigen. Führungskräfte werden definiert als Mitarbeiter:innen mit disziplina-
rischer Personalverantwortung, ausgenommen Vorstandsmitglieder. Die Zielhöhe basiert auf einer 
Auswertung der bisherigen Entwicklung sowie der aktuellen Geschlechterverteilung im Konzern.
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ZIEL: ERHÖHUNG DES FRAUENANTEILS IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

KPI Frauenanteil bei Führungskräften

in ProzentEINHEIT

BASISWERT ZIELWERTSTATUS

14 %
Geschäftsjahr 2023/24 

18 %
Geschäftsjahr 2029/30

15,5 %
Geschäftsjahr 2025/26 

Verantwortlichkeit & Monitoring HR-Board

Umfang
Alle weiblichen Führungskräfte (Mitarbeiter:innen mit  
disziplinarischer Personalverantwortung, ausgenommen Vorstandsmitglieder)

Stakeholder:innen Mitarbeiter:innen und Arbeitnehmer:innen-Vertretung

Adressiertes IRO Chancengleichheit für alle Mitarbeiter:innen

Bezug zu Konzept HR-Strategie 2030+

Die Festlegung der HR-Ziele im Bereich Female Empowerment erfolgt in einem partizipativen Prozess 
unter Einbindung der Mitarbeiter:innen und der Arbeitnehmer:innen-Vertretung. Hierzu zählen unter 
anderem regelmäßige Mitarbeiter:innen-Befragungen, der Austausch mit Interessenvertretungen, 
themenspezifische Arbeitsgruppen sowie regelmäßige Committees mit den Divisionspersonalleiter:in
nen. Ziel ist es, unterschiedliche Standpunkte zu berücksichtigen und die Relevanz sowie die Umsetz-
barkeit der Ziele sicherzustellen. 

Umsetzung und Zielerreichung werden durch regelmäßige Überprüfungen und Evaluierungen auf 
Basis quantitativer und qualitativer Indikatoren begleitet. Ergänzend kommen Feedback-Instrumente 
wie Mitarbeiter:innen-Befragungen und gemeinsame Aufarbeitungsformate mit der Belegschaft zum 
Einsatz, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen und gegebenenfalls Maßnahmen abzuleiten. Die-
ses Vorgehen stärkt das Engagement für Vielfalt und Inklusion und fördert eine offene und kollabo-
rative Unternehmenskultur.

Das Ziel der Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen ist in der Unternehmensführung ver-
ankert. Es wird im Rahmen der laufenden Managementprozesse überwacht, bewertet und bei Bedarf 
durch Maßnahmen und Initiativen weiterentwickelt.

Zum Stichtag 31. März 2026 betrug der Gesamt-Anteil von Frauen im voestalpine-Konzern 16,6 % 
(2024/25: 16,4 %). Der Anteil lag bei Arbeiter:innen bei 7,3 % (2024/25: 7,3 %) und bei Angestellten 
bei 30,1 % (2024/25: 29,9 %). Der Anteil weiblicher Führungskräfte lag bei 15,5 % (2024/25: 14,4 %). 
In allen Kategorien war eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr festzustellen.

ZIEL: REDUKTION DER UNFALLHÄUFIGKEIT
Die Definition des Ziels orientiert sich an der internationalen Norm ISO 45001 sowie an nationalen 
und europäischen Zielsetzungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Insbesondere berück-
sichtigt die voestalpine AG die Zielsetzungen der EU-Strategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz 2021–2027, die unter anderem das Leitbild einer „Vision Zero“ – also null Todesfälle 
durch Arbeitsunfälle – verfolgt. Ziel ist es, arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken systematisch zu redu-
zieren und das Sicherheitsniveau konzernweit an international anerkannte Standards anzupassen. 
Das health & safety-Committee, bestehend aus den jeweiligen Vertreter:innen der Divisionen und der 
Arbeitnehmer:innen-Vertretung, definiert die konzernalen Ziele, welche final vom health & safety-
Board bestätigt und verabschiedet werden.
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Die Umsetzung und Zielerreichung wird durch regelmäßige Überprüfungen und Evaluierungen im 
Rahmen der quartalsweise stattfindenden health & safety-Committee-Sitzungen bzw. der halbjährlich 
stattfindenden health & safety-Board-Sitzungen sichergestellt.

Die Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) beschreibt die Unfallhäufigkeit anhand der Anzahl melde-
pflichtiger Arbeitsunfälle mit mehr als drei Ausfalltagen je eine Million geleisteter Arbeitsstunden. Um 
eine einheitliche Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden die Definitionen für meldepflichtige Unfälle, 
Ausfallstage und Arbeitsstunden konzernweit standardisiert – insbesondere vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher nationaler Regelungen.

Die Reduktion der Unfallhäufigkeit trägt wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung bei, da sichere Ar-
beitsbedingungen ein zentrales Element menschenwürdiger Arbeit darstellen (vgl. SDG 8 „Menschen-
würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“) und die langfristige Einsatzfähigkeit sowie Gesundheit der 
Mitarbeiter:innen sichern.

Für die Mitarbeiter:innen bedeutet dies ein geringeres Risiko für Verletzungen sowie eine insgesamt 
sicherere und gesündere Arbeitsumgebung. Für das Unternehmen erhöht sich durch die systemati-
sche Prävention von Arbeitsunfällen die betriebliche Stabilität, es werden Ausfallzeiten verringert und 
die Arbeitgeberattraktivität wird gestärkt – insbesondere in sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.

Im Bereich Sicherheit und Gesundheit verfolgt die voestalpine AG das Ziel, bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 2029/30 die Unfallhäufigkeitsquote auf den Zielwert von 5,5 zu senken. 

Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt durch die Konzernabteilung health & safety im Rahmen 
der konzernweiten Berichterstattungs- und Steuerungsprozesse.

ZIEL: REDUKTION DER UNFALLHÄUFIGKEIT

KPI LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)

Meldepflichtige Unfälle pro einer Million ArbeitsstundenEINHEIT

BASISWERT ZIELWERTSTATUS

16,1
Geschäftsjahr 2015/16 

5,5
Geschäftsjahr 2029/30

6,1
Geschäftsjahr 2025/26 

Verantwortlichkeit & Monitoring health & safety-Committee und health & safety-Board

Umfang
Eigener Betrieb, Arbeitskräfte des Unternehmens  
(Mitarbeiter:innen und Fremdarbeitskräfte)

Stakeholder:innen Arbeitskräfte des Unternehmens

Adressiertes IRO
	» Arbeitsunfälle, Verletzungen und Berufskrankheiten
	» Gesunde und sichere Arbeitsbedingungen in der voestalpine

Bezug zu Konzept
	» Konzernrichtlinie health & safety und Sicherheitskodex
	» Arbeitsschutzmanagementsysteme

Im Zusammenhang mit den IROs Attraktive Arbeitsbedingungen und Persönliche Entwicklung und 
Ausbildung gibt es keine konzernalen, zeitlich terminierten und ergebnisorientierten Ziele in Bezug auf 
die eigenen Arbeitskräfte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ausgestaltung und Steuerung in 
diesen Bereichen überwiegend dezentral erfolgt und entsprechende Ziele auch auf dieser Ebene fest-
gelegt werden. 
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S1-6 – Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens
Die nachfolgenden Informationen werden nach Personenzahl in Köpfen dargestellt. Die Personenzahl 
ergibt sich aus der Summe von Arbeiter:innen und Angestellten, sowohl mit befristeten als auch mit 
unbefristeten Verträgen, inklusive der Anzahl der Lehrlinge. Sie bilden die Anzahl der Mitarbeiter:innen. 
Mitarbeiter:innen mit Null-Stunden-Verträgen sind im Konzern nicht beschäftigt. 

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Kennzahlen auf den Bilanzstichtag 
31. März 2026.

Zum Bilanzstichtag 31. März 2026 waren im voestalpine-Konzern weltweit 48.010 Mitarbeiter:innen  
beschäftigt (inklusive Lehrlinge). Davon wurden 1.526 Lehrlinge zum Stichtag 31. März 2026 im 
voestalpine-Konzern ausgebildet, was einem leichten Rückgang von 3,0 % bzw. 48 Personen zum 
Vorjahr (2024/25: 1.574) entspricht. 6.524 bzw. 13,6 % der Mitarbeiter:innen hatten einen befristeten 
Vertrag (2024/25: 6.854). Insgesamt hat sich die Zahl der Mitarbeiter:innen gegenüber dem Vorjahr 
um 1.288 bzw. um 2,6 % verringert.

Im Geschäftsbericht werden die Informationen nach S1-6 im Konzernabschluss, Punkt D.28. Angaben 
zu Arbeitnehmer:innen dargestellt.

MITARBEITER:INNEN NACH GESCHLECHT
Personenzahl, jeweils zum Stichtag 31.03. 2024/25 2025/26

Geschlecht
Männlich 41.114 40.006
Weiblich 8.184 8.000
Divers 0 0
Nicht angegeben1 – 4
Gesamtzahl der Arbeitnehmer:innen 49.298 48.010

MITARBEITER:INNEN NACH LÄNDERN
Personenzahl in Ländern mit Unternehmen  
>50 Arbeitnehmer:innen und >10 % der Konzern
belegschaft, jeweils zum Stichtag 31.03.

Österreich Deutschland
2024/25 2025/26 2024/25 2025/26

Geschlecht
Männlich 20.520 20.264 5.297 4.925
Weiblich 3.803 3.775 1.109 1.014
Divers 0 0 0 0
Nicht angegeben1 – 0 – 0
Gesamtzahl der Arbeitnehmer:innen 24.323 24.039 6.406 5.939

1	Kategorie „Nicht angegeben“ wurde im Geschäftsjahr 2025/26 erstmalig erhoben.

1	Kategorie „Nicht angegeben“ wurde im Geschäftsjahr 2025/26 erstmalig erhoben.
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MITARBEITER:INNEN NACH VERTRAGSART UND GESCHLECHT
Personenzahl, zum Stichtag 31.03. Weiblich Männlich Divers Nicht 

angegeben1
Gesamt

2024/25
Mitarbeiter:innen 8.184 41.114 0 – 49.298
Mitarbeiter:innen mit  
unbefristeten Arbeitsverträgen 6.926 35.518 0 – 42.444
Mitarbeiter:innen mit  
befristeten Arbeitsverträgen 1.258 5.596 0 – 6.854
Abrufkräfte 0 0 0 – 0

2025/26
Mitarbeiter:innen 8.000 40.006 0 4 48.010
Mitarbeiter:innen mit  
unbefristeten Arbeitsverträgen 6.816 34.666 0 4 41.486
Mitarbeiter:innen mit  
befristeten Arbeitsverträgen 1.184 5.340 0 0 6.524
Abrufkräfte 0 0 0 0 0

Zahlreiche Maßnahmen im voestalpine-Konzern zielen darauf ab, Wissen und Erfahrung der Mit­
arbeiter:innen bestmöglich zu nutzen und ihre Zufriedenheit zu stärken. Dies trägt auch dazu bei, die 
Fluktuationsrate so gering wie möglich zu halten. Auf Basis der Gesamtzahl der zum Bilanzstichtag 
beschäftigten Mitarbeiter:innen (exklusive Lehrlinge) in der Höhe von 46.484 lag im Geschäftsjahr 
2025/26 die Fluktuationsrate für Dienstverhältnisse, die einvernehmlich oder durch Mitarbeiter:innen 
beendet wurden, bei 7,5 % (2024/25: 7,8 %). Insgesamt verließen 5.622 Mitarbeiter:innen (exklusive 
Lehrlinge) das Unternehmen (2024/25: 5.577) (z. B. Kündigung, Auslaufen von nicht verlängerten  
befristeten Verträgen, Pensionierung, Tod), um 45 Mitarbeiter:innen mehr als im Geschäftsjahr 2024/25. 
Das entspricht einer Gesamtfluktuationsquote von 12,1 % bzw. um 0,4 %-Punkte mehr als im Vorjahr 
(2024/25: 11,7 %) (siehe Konzernabschluss, Punkt D.28. Angaben zu Arbeitnehmer:innen).  

S1-8 – Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog
Die voestalpine AG bekennt sich zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht der Mitarbeiter:innen, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren. Gewerkschaften vertreten die Interessen der Mitarbeiter:innen und 
verhandeln mit der Arbeitgeberseite faire Arbeitsbedingungen, die, vor allem in Form von Löhnen, 
Gehältern, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüchen, in Tarifverträgen schriftlich geregelt sind. Diese 
können von Land zu Land unterschiedlich sein. Zum Bilanzstichtag 2025/26 waren im voestalpine-
Konzern 36.959 Mitarbeiter:innen (inklusive Lehrlinge), das sind 77,0 %, durch einen Tarifvertrag ab­
gedeckt (2024/25: 38.378 bzw. 77,8 %). Bei Gesellschaften im EWR-Raum betrug die Abdeckungs­
quote 87,7 % bzw. 32.753 (2024/25: 33.839 bzw. 88,7 %) von insgesamt 37.350 Mitarbeiter:innen 
(inklusive Lehrlinge). Mit 96,9 % (2024/25: 98,8 %) in Österreich und 64,9 % (2024/25: 65,4 %) in 
Deutschland ist eine erhebliche Anzahl von Mitarbeiter:innen des Konzerns tarifvertraglich abgedeckt.

Neben den Tarifverträgen werden in vielen Konzerngesellschaften die Interessen der Mitarbeiter:innen 
durch einen Betriebsrat vertreten. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei Österreich und Deutsch­
land ein, wobei 29.978 (62,4 %) der weltweit beschäftigten 48.010 Mitarbeiter:innen auf diese beiden 
Länder entfallen. Davon werden in Österreich wie im Vorjahr 98,6 % und in Deutschland 88,1 % der  
Beschäftigten durch eine:n Betriebsrat:rätin vertreten.

1	Kategorie „Nicht angegeben“ wurde im Geschäftsjahr 2025/26 erstmalig erhoben.
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TARIFVERTRAGLICHE ABDECKUNGSQUOTE UND SOZIALER DIALOG
zum Stichtag 31.03.2026,  
keine Veränderung zum Vorjahr

Tarifvertragliche Abdeckung  
Mitarbeiter:innen Sozialer Dialog

2025/26
Mitarbeiter:innen – 

EWR1
Mitarbeiter:innen – 

Nicht-EWR2
Vertretung am  

Arbeitsplatz (nur EWR3)

Abdeckungsquote
0–59 %
60–79 % Deutschland
80–100 % Österreich Deutschland, Österreich

S1-9 – Diversitätskennzahlen 

OBERSTE FÜHRUNGSEBENE
Die oberste Führungsebene des voestalpine-Konzerns (mit Hauptsitz in Linz) umfasst den Vorstand der 
voestalpine AG sowie die Geschäftsführungen der Divisionsleitgesellschaften. Am Ende des Berichts-
jahres lag der Anteil von Frauen in dieser obersten Führungsebene, gleich wie im Vorjahr, bei 11,1 %. 

GESCHLECHTERVERTEILUNG AUF OBERSTER FÜHRUNGSEBENE

Anzahl 
2025/26

Quote  
2025/26

Top-Management
Männlich 16 88,9 %
Weiblich 2 11,1 %
Divers 0 0,0 %
Nicht angegeben1 0 0,0 %
Gesamt 18 100,0 %

ALTERSSTRUKTUR IM KONZERN 
Eine ausgewogene Altersstruktur trägt dazu bei, Wissenstransfer zu sichern, altersbedingte Abgänge 
planbar zu gestalten und personelle Engpässe zu vermeiden. Sie erleichtert es, ausscheidende 
Mitarbeiter:innen zeitnah zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist, dass sich Mitarbeiter:innen mit der 
voestalpine AG verbunden fühlen und langfristig gehalten werden können. Zum Stichtag 31. März 2026 
betrug das Durchschnittsalter der Mitarbeiter:innen ohne Lehrlinge im voestalpine-Konzern 42,2 Jahre 
(2024/25: 41,7 Jahre). 

1	Für EWR-Länder mit > 50 Mitarbeiter:innen, die > 10 % der Gesamtzahl ausmachen.
2	Nicht-EWR-Länder (Schätzung für Regionen mit > 50 Mitarbeiter:innen, die > 10 % der Gesamtzahl ausmachen).
3	Nur für EWR-Länder mit > 50 Mitarbeiter:innen, die > 10 % der Gesamtzahl ausmachen.

1	Kategorie „Nicht angegeben“ wurde im Geschäftsjahr 2025/26 erstmalig erhoben.
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Die folgende Tabelle zeigt die Altersverteilung der Belegschaft (ohne Lehrlinge):

ALTERSSTRUKTUR DER MITARBEITER:INNEN (OHNE LEHRLINGE)

Anzahl Quote
2024/25 2025/26 2024/25 2025/26

Unter 30 Jahre 8.795 8.204 18,4 % 17,6 %
30 bis 50 Jahre 26.517 25.981 55,6 % 55,9 %
Über 50 Jahre 12.412 12.299 26,0 % 26,5 %

S1-10 – Angemessene Entlohnung
Die voestalpine sichert soziale Mindeststandards konzernweit über den Verhaltenskodex. Kapitel 5 
Gesellschaftliche Verantwortung enthält unter dem Punkt „Vergütung“ die Verpflichtung, dass die 
„Bezahlung den anwendbaren gesetzlichen und kollektivvertraglichen Regelungen entsprechen und 
ausreichen muss, um die Grundbedürfnisse der Arbeitskräfte und ihrer Familien zu decken und ihnen 
einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen“. 
Die Umsetzung dieser Vorgabe ist in jeder Konzerngesellschaft sicherzustellen. Die jeweilige Geschäfts-
führung bestätigt die Einhaltung der Richtlinie alle zwei Jahre mittels Unterschrift. Ab dem Geschäfts-
jahr 2025/26 werden Stichproben von Gesellschaften einer Überprüfung unterzogen.

Die Stichprobenprüfung umfasste 32 voestalpine-Gesellschaften, die angegeben hatten, dass ihre 
Mitarbeiter:innen durch keinen Tarifvertrag abgedeckt waren. Die Antworten wurden in Form eines 
elektronischen Fragenkatalogs erhoben. Die Fragen bezogen sich auf Einhaltung gesetzlicher Mindest
standards bzw., wenn es keine gesetzliche Regelung gab, auf andere nationale oder internationale 
Referenzwerte. War kein geregelter Referenzwert vorhanden, so mussten die Gesellschaften den 
Mindestlohn je Stunde laut Wage Indicator als Referenzwert heranziehen.

In allen Ländern der geprüften Gesellschaften sind die Entgeltzahlungen gesetzlich geregelt. Die Prü-
fung ergab, dass keine Mitarbeiter:innen der betroffenen Gesellschaften unter dem gesetzlich festge-
legten Mindeststandard entlohnt werden. 

S1-14 – Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit 
Nachfolgende quantitative Informationen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz 
beziehen sich auf die Arbeitskräfte des voestalpine-Konzerns. Angaben zu Fremdarbeitskräften sind 
gemäß den Übergangsbestimmungen der ESRS noch nicht zu berichten. 

Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden im voestalpine-Konzern 507 (2024/25: 597) meldepflichtige  
Arbeitsunfälle registriert. Die konzernweit einheitlich erhobene Unfallhäufigkeitsquote (Lost Time  
Injury Frequency Rate, LTIFR) gibt die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle mit mehr als drei  
Ausfalltagen je einer Million geleisteter Arbeitsstunden an. Für das Berichtsjahr beträgt sie 6,1  
(2024/25: 7,0). Bedauerlicherweise kam es auch zu einem tödlichen Arbeitsunfall eines voestalpine-
Mitarbeiters (2024/25: zwei). 
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Mittels eines konzernweiten health & safety-Webtools werden auch Beinahe-Unfälle systematisch er­
fasst. Auf Basis der Analyse der Ereignismeldungen werden bei Bedarf Verbesserungsmaßnahmen 
abgeleitet und dokumentiert.

Dank konsequenter unterstützender health & safety-Maßnahmen in den Divisionen wurde die Zahl 
der Arbeitsunfälle in den letzten Jahren deutlich reduziert. Laufende Präsenzschulungen an allen 
Standorten trugen zur weiteren Senkung der Unfallhäufigkeit im Geschäftsjahr 2025/26 bei.

Die LTIFR-Kennzahl wird konzernweit erhoben und über ein internes System ausgewertet.

ENTWICKLUNG DER UNFALLHÄUFIGKEITSQUOTE (LTIFR)
jeweils zum Stichtag 31.03.	

2022/232021/22

9,2

2023/24 2024/25 2025/26

8,8 7,4 7,0 6,1

S1-16 – Vergütungskennzahlen (Verdienstunterschiede und Gesamtvergütung)
Um eine Darstellung der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen im Konzern zu ermitteln, 
wurde der Gender Pay Gap auf Basis der Jahresgesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile sowie 
Sachbezug), der Sollstunden und der ausbezahlten Überstunden ermittelt. Durch die Sollstunden kann 
die verfügbare Kapazität von Teilzeitkräften berücksichtigt werden. Damit eine valide Vergleichbarkeit 
gemessen werden kann, wurden bei den Führungskräften der Vorstand nicht miteinbezogen, da seine 
Mitglieder nicht zu den Arbeitnehmer:innen zählen. 

Auch Lehrlinge sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Lehrlingseinkommen stellt eine Ausbildungs­
vergütung dar, die sich am Ausbildungsfortschritt orientiert und nicht an der tatsächlichen Arbeitsleis­
tung oder am Marktwert. In der voestalpine richtet sich die Höhe des Lehrlingseinkommens ausschließ­
lich nach den jeweils anwendbaren Kollektivverträgen und steht nicht zur freien Disposition zwischen 
Lehrling und Unternehmen. Weder das Geschlecht noch das Beschäftigungsausmaß von Lehrlingen 
haben Einfluss auf die Entlohnungsstruktur. Die von den Gesellschaften berichteten Daten wurden zu­
nächst in Landeswährung auf individueller Ebene erfasst und anschließend zum Zweck der Vergleich­
barkeit einheitlich in Euro umgerechnet. Im voestalpine-Konzern lag der Gender Pay Gap (ohne Vor­
stand) bei 15,2 % und ist gegenüber dem Vorjahr1 (13,5 %) geringfügig um 1,7 %-Punkte gestiegen. 
Der Unterschied lässt sich unter anderem durch unterschiedliche Einsatzgebiete (Dienstleistungssektor, 
Produktionsbetriebe, etc.), leichte Reduktion von vorwiegend männlich besetzten Produktionsarbeits­
plätzen und die Abfertigungszahlungen für Pensionierungen von männlichen Babyboomern erklären. 

1	Vorjahreswert wurde rückwirkend von 19,8 % auf 13,5 % angepasst (Details siehe BP-2).
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Das Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung des Medians aller Mitarbeiter:innen (ohne Vorstand) 
im Vergleich zur:zum Höchstverdienenden beträgt im Geschäftsjahr 2025/26 1:63,9 (2024/25: 1:64,2).

In die Gesamtvergütung fließen neben dem fixen Bruttogehalt auch variable Entgeltbestandteile und 
Sachbezugswerte (Dienst-Pkw, Dienstwohnung, freiwillige gewährte Versicherungen) ein. Der Konzern-
Median wurde mittels eines statistischen Näherungsverfahrens ermittelt, da für ausländische Gesell-
schaften systembedingt nur aggregierte Vergütungsdaten vorliegen, während für Österreich vollständige 
Einzeldaten verfügbar sind. Die Näherung basiert auf landesspezifischen Gewichtungsfaktoren unter 
Berücksichtigung vergleichbarer Gehaltsniveaus. Eine nachträgliche Plausibilitätsprüfung bestätigte 
lediglich geringfügige, wirtschaftlich unbedeutende Abweichungen.

S1-17 – Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen  
im Zusammenhang mit Menschenrechten
Hinweise zu Compliance- und Menschenrechtsverstößen können anonym oder unter Offenlegung der 
Identität über unterschiedliche interne und zentrale Meldestellen, wie das Hinweisgeber:innen-System, 
abgegeben werden. Detailliertere Informationen zu den Kanälen, über die Bedenken geäußert werden 
können, finden sich in den Kapiteln S1-3 und G1-1. 

Im Geschäftsjahr 2025/26 sind 50 Meldungen (2024/25: 24) über die eingerichteten Meldestellen 
eingelangt. 34 Fälle wurden über das Hinweisgeber:innen-System und 16 Fälle über E-Mail-Postfächer 
gemeldet. Jeder Fall wurde bewertet und abgehandelt, wobei bei zwei Fällen noch kein Ergebnis vor-
liegt. Von den 48 kategorisierten Fällen können 13 Fälle (2024/25: 7) der Diskriminierung in Form von 
Mobbing, Bossing und Nicht-Inklusion zugeordnet werden. 10 Meldungen betreffen fehlende Wert-
schätzung und 3 Fälle betreffen Verstöße gegen das Arbeitsrecht. 4 Meldungen sind mögliche Ver-
fehlungen im Privatbereich von Mitarbeiter:innen und 18 Fälle betreffen allgemeine Beschwerden. 
Bereits vor zwei Jahren wurde in einem Fall von Kündigungen ein Gerichtsverfahren eingeleitet, wel-
ches noch anhängig ist. Bei keinem der eingelangten 50 Hinweise handelte es sich um eine Form von 
Menschenrechtsvergehen. Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden, wie auch im Vorjahr, keine Geldbußen 
bzw. Schadenersatzzahlungen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen getätigt.
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KENNZAHLENÜBERSICHT

ESRS-Offenlegungs-
anforderung Paragraf Datenpunkt/Metrik 

Grundlage für die Erstellung und  
Beschreibung der Annahmen und Methodik 

Informationen über Quellen für ein 
hohes Maß an Messunsicherheiten und 
Informationen zur Messung 

S1-6 – Merkmale der 
Arbeitnehmer:innen des 
Unternehmens

50a Mitarbeiter:innen 
nach Geschlecht

Anzahl der Mitarbeiter:innen (in Köpfen) je 
Geschlecht, inklusive Lehrlinge und Abruf
kräfte, exklusive Praktikant:innen (Ferialzeit 
oder aufgrund von Schulausbildungen),  
freie Dienstnehmer:innen, Diplomand:innen/
Dissertant:innen

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-6 – Merkmale der 
Arbeitnehmer:innen des 
Unternehmens

50a Mitarbeiter:innen 
nach Ländern

Anzahl der Mitarbeiter:innen (in Köpfen)  
je Land, inklusive Lehrlinge und Abrufkräfte, 
exklusive Praktikant:innen (Ferialzeit oder 
aufgrund von Schulausbildungen), freie 
Dienstnehmer:innen, Diplomand:innen/
Dissertant:innen. Nur Deutschland und 
Österreich inkludiert

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-6 – Merkmale der 
Arbeitnehmer:innen des 
Unternehmens

50b Mitarbeiter:innen 
nach Vertragsart 
und Geschlecht

Unterscheidung zwischen unbefristeten 
Arbeitsverträgen, befristeten Arbeitsverträgen 
und Abrufkräften (z. B. Gelegenheitsbeschäf-
tigte, Null-Stunden-Verträge)

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-6 – Merkmale der 
Arbeitnehmer:innen des 
Unternehmens

50c Gesamtzahl der 
Arbeitnehmer:innen, 
die das Unter
nehmen verlassen 
haben, und die 
Quote der  
Fluktuation 

Gesamtzahl der Mitarbeiter:innen (exklusive 
Lehrlinge), die die Gesellschaft freiwillig 
(Lösung durch Dienstnehmer:in), im beidseiti-
gen Einverständnis, aufgrund einer Lösung 
durch die:den Dienstgeber:in, aufgrund des 
Eintritts in den Ruhestand, aufgrund einer 
Berufsunfähigkeitspensionierung oder durch 
Tod extern verlassen haben (keine Übertritte 
in eine andere voestalpine-Gesellschaft). 
Durchschnittliche Jahreswerte zum Stichtag 
31. März des Vorjahres + 31. März des 
aktuellen Geschäftsjahres

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-8 – Tarifvertragliche 
Abdeckung und sozialer 
Dialog

60a Tarifvertragliche 
Abdeckung der 
Arbeitnehmer:innen

Tarifvertragliche Abdeckung in Prozent =  
Zahl der tarifvertraglich abgedeckten 
Mitarbeiter:innen in Köpfen/Gesamtzahl 
Mitarbeiter:innen in Köpfen. Tarifverträge  
sind definiert als „alle schriftlichen Ver
einbarungen über Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen, die zwischen einer:einem 
Arbeitgeber:in, einer Gruppe von Arbeit
geber:innen oder einer oder mehreren 
Arbeitgeber:innen-Organisationen einerseits 
und einer oder mehreren repräsentativen 
Arbeitnehmerorganisationen (Gewerkschaf-
ten) andererseits geschlossen werden“.

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-8 – Tarifvertragliche 
Abdeckung und sozialer 
Dialog

60b Tarifvertragliche 
Abdeckung der 
Arbeitnehmer:innen 
auf Länderbasis 
(EWR-Länder)

Die Angabepflichten zu Tarifverträgen im 
Europäischen Wirtschaftsraum betreffen 
ausschließlich die voestalpine-Gesellschaften 
in Österreich und Deutschland, da nur in 
diesen Ländern die Schwellenwerte gemäß 
ESRS S1-8 (mindestens 50 Arbeitnehmer:innen 
und zugleich mindestens 10 % der Gesamt-
belegschaft) erreicht werden.

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-8 – Tarifvertragliche 
Abdeckung und sozialer 
Dialog

63a Abdeckung durch 
Arbeitnehmer:innen-
Vertretungen auf 
Länderbasis

Der Begriff „Arbeitnehmervertreter:in“  
bezieht sich auf  

i. von Gewerkschaften oder von Mitgliedern 
solcher Gewerkschaften gemäß den natio
nalen Rechtsvorschriften und Gepflogen
heiten benannte oder gewählte Gewerk
schaftsvertreter:innen. 

ii. ordnungsgemäß gewählte Vertreter:innen, 
die von den Arbeitnehmer:innen der Orga
nisation frei gewählt werden und nicht  
gemäß den nationalen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften oder Tarifverträgen von 
der:dem Arbeitgeber:in dominiert oder 
kontrolliert werden und zu deren Aufgaben 
nicht Tätigkeiten gehören, die in dem betref-
fenden Land ausschließlich den Gewerk
schaften vorbehalten sind, und die nicht  
dazu benutzt werden, die Position der 
betreffenden Gewerkschaften oder ihrer 
Vertreter:innen zu untergraben.

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften
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ESRS-Offenlegungs-
anforderung Paragraf Datenpunkt/Metrik 

Grundlage für die Erstellung und  
Beschreibung der Annahmen und Methodik 

Informationen über Quellen für ein 
hohes Maß an Messunsicherheiten und 
Informationen zur Messung 

S1-9 –  
Diversitätskennzahlen

66a Geschlechter
verteilung auf 
oberster  
Führungsebene

Die oberste Führungsebene definiert sich  
aus dem Vorstand der voestalpine AG  
sowie den Geschäftsführungen der Divisions-
leitgesellschaften.

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-9 –  
Diversitätskennzahlen

66b Altersstruktur der 
Mitarbeiter:innen

Summe der Mitarbeiter:innen  
(exklusive Lehrlinge) zum Stichtag 31. März,  
aufgeteilt in die Altersgruppen:  
1) < 30 Jahre,  
2) 30–50 Jahre und  
3) > 50 Jahre

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

ESRS S1-10 –  
Angemessen entlohnte 
Arbeitskräfte

70 Wenn nicht alle 
Arbeitskräfte des 
Unternehmens  
eine angemessene 
Entlohnung im 
Einklang mit den 
geltenden Referenz
werten erhalten, 
sind die Länder 
anzugeben, in 
denen die Arbeits
kräfte unter dem 
geltenden Referenz-
wert für eine 
angemessene  
Entlohnung entlohnt 
werden, sowie der 
Prozentsatz der 
Arbeitskräfte, deren 
Lohn unter dem 
Referenzwert des 
jeweiligen Landes 
liegt.

Gemäß Verhaltenskodex der voestalpine AG 
wird im Kapitel 5 Gesellschaftliche Verant
wortung unter dem Passus „Vergütung“ 
festgehalten, dass die Bezahlung der Arbeits-
kräfte den anwendbaren gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen Regelungen entspre-
chen und ausreichen muss, um die Grund
bedürfnisse der Arbeitskräfte und ihrer 
Familien zu decken und ihnen einen ange
messenen Lebensstandard zu ermöglichen. 
Diese Konzernrichtlinie ist von allen Gesell-
schaften, an denen die voestalpine AG  
direkt oder indirekt mit zumindest 50 % 
beteiligt ist oder bei denen sie auf andere  
Art Kontrolle ausübt, einzuhalten.

–

S1-14 –  
Kennzahlen für 
Gesundheitsschutz  
und Sicherheit

88a Prozentsatz der 
Arbeitskräfte, die 
vom Management-
system für Gesund-
heit und Sicherheit 
abgedeckt sind

Summe der Mitarbeiter:innen der zertifizierten 
Gesellschaften / Summe der Mitarbeiter:innen 
der wesentlichen Gesellschaften * 100

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften via Safety Webtool

S1-14 –  
Kennzahlen für 
Gesundheitsschutz  
und Sicherheit

88b Zahl der Todesfälle, 
die auf arbeitsbe-
dingte Verletzungen 
und Erkrankungen 
zurückzuführen sind

Summe der Todesfälle
	» nach Arbeitsunfall mit Todesfolge und
	» nach arbeitsbedingter Erkrankung  
(erst ab 2. Berichtsjahr, da 
Übergangsbestimmung)

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-14 –  
Kennzahlen für 
Gesundheitsschutz  
und Sicherheit

88c Zahl und Quote der 
meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle

Wird berechnet basierend auf LTIFR  
(Lost Time Injury Frequency Rate: beschreibt 
die Unfallhäufigkeit anhand der Anzahl 
meldepflichtiger Arbeitsunfälle mit mehr als 
drei Ausfalltagen je Million geleisteter 
Arbeitsstunden). Berichtsumfang umfasst  
alle personalführenden Gesellschaften.

Gering – Abbildung der Daten in den 
Gesellschaften

S1-16 –  
Vergütungskennzahlen

97a Geschlechts
spezifisches 
Verdienstgefälle,  
d. h. die Differenz 
zwischen dem 
Durchschnitts
einkommen von 
weiblichen und 
männlichen 
Mitarbeiter:innen, 
ausgedrückt als 
Prozentsatz des 
Durchschnittsein-
kommens männ
licher Mitarbeiter

Die Kennzahl wird auf Basis des im Geschäfts
jahr ausbezahlten Bruttoverdienstes (fix + 
variabel) und anfallendem Sachbezug der 
Mitarbeiter:innen je Mann und Frau berech-
net. Die fixe Vergütung wird aus Grundgehalt, 
Zulagen, Zuschlägen, bezahlten Überstun-
den, Nebenleistungen, Sonderzahlungen und 
Pensionsvorsorge ermittelt. Die variable 
Vergütung wird definiert aus Erfolgsprämie, 
Zielprämie und sonstigen Prämien. Zu den 
Sachbezügen zählen Dienst-Pkw, Dienstwoh-
nung und freiwillig gewährte Versicherungen.

Gering – Abbildung der Daten in den
Gesellschaften



274 G E S C H Ä F T S B E R I C H T  2 0 2 5 / 2 6

ESRS-Offenlegungs-
anforderung Paragraf Datenpunkt/Metrik 

Grundlage für die Erstellung und  
Beschreibung der Annahmen und Methodik 

Informationen über Quellen für ein 
hohes Maß an Messunsicherheiten und 
Informationen zur Messung 

S1-16 –  
Vergütungskennzahlen

97b Verhältnis der 
jährlichen Gesamt-
vergütung der am 
höchsten bezahlten 
Einzelperson zum 
Median der 
jährlichen Gesamt-
vergütung aller 
Arbeitnehmer:innen

Die Kennzahl wird auf Basis des im Geschäfts
jahr ausbezahlten Bruttoverdienstes (fix + 
variabel) und anfallendem Sachbezug der 
Mitarbeiter:innen je Mann und Frau berech-
net. Die fixe Vergütung wird aus Grundgehalt, 
Zulagen, Zuschlägen, bezahlten Überstun-
den, Nebenleistungen, Sonderzahlungen und 
Pensionsvorsorge ermittelt. Die variable 
Vergütung wird definiert aus Erfolgsprämie, 
Zielprämie und sonstigen Prämien. Zu den 
Sachbezügen zählen Dienst-Pkw, Dienstwoh-
nung und freiwillig gewährte Versicherungen.

Gering

S1-17 –  
Vorfälle, Beschwerden 
und schwerwiegende 
Auswirkungen im 
Zusammenhang mit 
Menschenrechten

103a Gesamtzahl der im 
Berichtszeitraum 
gemeldeten Fälle 
von Diskriminierung 
einschließlich 
Belästigung 

Anzahl der Fälle, die über die konzernal 
eingerichteten Kanäle berichtet werden: 
Hinweisgeber:innen-System, E-Mail-Adresse 
der:des konzernalen Menschenrechts
beauftragten (Group Sustainability), E-Mail  
an die konzernale Compliance-Stelle  
(Recht, Beteiligungen und Compliance)  
oder Leitung Group Human Resources

Hinweisgeber:innen-System, sonstige 
Meldekanäle lt. Verhaltenskodex

S1-17 –  
Vorfälle, Beschwerden 
und schwerwiegende 
Auswirkungen im 
Zusammenhang mit 
Menschenrechten

103b Zahl der Beschwer-
den, die über 
Kanäle von den 
Arbeitskräften des 
Unternehmens 
geäußert wurden 
(einschließlich 
Beschwerde
mechanismen)

Anzahl der Fälle, die über konzernal 
eingerichtete Kanäle hinaus an den Group 
Compliance Officer, die Leitung Group 
Sustainability oder die Leitung Group Human 
Resources berichtet werden

Weitere Meldekanäle lt. Verhaltenskodex 
bzw. direkte Meldung an Führungskräfte

S1-17 –  
Vorfälle, Beschwerden 
und schwerwiegende 
Auswirkungen im 
Zusammenhang mit 
Menschenrechten

103c Gesamtbetrag  
der wesentlichen 
Geldbußen, 
Sanktionen und 
Schadenersatz-
zahlungen im 
Zusammenhang mit 
den vorstehend 
beschriebenen 
Vorfällen und 
Beschwerden

Auflistung der gerichts- oder behörden
anhängigen Menschenrechtsverletzungen 
und Diskriminierungen inkl. sexueller 
Belästigung im Litigation Report zum 
31.03.2026

Gering

S1-17 –  
Vorfälle, Beschwerden 
und schwerwiegende 
Auswirkungen im 
Zusammenhang mit 
Menschenrechten

104a Zahl der schwer
wiegenden Vorfälle 
in Bezug auf 
Menschenrechte  
im Zusammenhang 
mit Arbeitskräften

Summe der schwerwiegenden Vorfälle  
in Bezug auf Menschenrechte im Zusam
menhang mit Arbeitskräften, die über  
die konzernal eingerichteten Kanäle  
gemäß Punkt 7 des Verhaltenskodex der  
voestalpine berichtet werden

Unzureichende Weiterleitung von 
Hinweisen: Wenn ein:e Meldungs
empfänger:in diese nicht an die 
zuständige konzernale Stelle weiterleitet, 
wird der Fall konzernweit nicht erfasst.

S1-17 –  
Vorfälle, Beschwerden 
und schwerwiegende 
Auswirkungen im 
Zusammenhang mit 
Menschenrechten

104b Gesamtbetrag  
der Geldbußen, 
Sanktionen und 
Schadenersatz-
zahlungen im 
Zusammenhang mit 
schwerwiegenden 
Menschenrechts-
vorfällen gegenüber 
den Arbeitskräften 
des Unternehmens 
sowie Abgleich mit 
dem im Abschluss 
ausgewiesenen 
maßgeblichen 
Betrag

Summe der in der Auflistung der gerichts- 
oder behördenanhängigen Menschenrechts-
verletzungen und Diskriminierungen inkl. 
sexueller Belästigung im Litigation Report 
zum 31.03.2026 angeführten Geldbußen  
und Schadenersatzzahlungen im Zusammen-
hang mit schwerwiegenden Vorfällen in  
Bezug auf Menschenrechte im Zusammen-
hang mit den Arbeitskräften

–
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ESRS S2 ARBEITSKRÄFTE IN DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Die voestalpine bezieht weltweit unterschiedlichste Materialien, Produkte und Dienstleistungen von 
zahlreichen Lieferant:innen. Ihre Erzeugnisse – meist Halbfertigerzeugnisse – liefert sie an Unterneh-
men aus verschiedenen Branchen und Ländern. Die Analyse indirekter Auswirkungen und die Steue-
rung von Risiken entlang der Wertschöpfungskette konzentrieren sich derzeit vor allem noch auf den 
vorgelagerten Bereich, im Konkreten auf die Lieferkette. 

Die Einkaufsgrundsätze orientieren sich an der Konzernstrategie 2030+ und der Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Dabei strebt die voestalpine an, (potenzielle) negative Auswirkungen in der Wertschöpfungs-
kette und damit verbundene Risiken für das Unternehmen zu minimieren.

Im Lieferkettenmanagement erfasst die voestalpine unter anderem arbeits- und menschenrechtliche 
Auswirkungen, die mit den Aktivitäten von Lieferant:innen verbunden sind. Das Unternehmen verfolgt 
einen risikobasierten Ansatz, der branchenspezifische und länderspezifische Risiken berücksichtigt. 
Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Lieferant:innen, die Rohstoffe und Vorprodukte wie Erze, Legie-
rungen und weitere Metalle erzeugen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Anforderungen der 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) soll der bestehende Due-Diligence-Prozess 
kontinuierlich ausgeweitet und ein konzernweites Management der Sorgfaltspflicht umgesetzt wer-
den. Dies umfasst auch die Erarbeitung von Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Verletzungen von Arbeits- oder Menschenrechten – etwa durch Kinder- oder Zwangsarbeit – können 
unangemessene oder missbräuchliche Arbeitsbedingungen mit sich ziehen. Bei Verletzungen drohen 
Sanktionen, Reputationsverluste und daraus resultierend der Verlust von Kund:innen. Diese Auswir-
kung wurde im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich eingestuft (siehe ESRS 2, 
Angabe IRO-1). Eine Übersicht über alle wesentlichen IROs findet sich in der Angabe SBM-3 im Kapi-
tel ESRS 2. Die nachfolgende Tabelle enthält spezifische Angaben zu SBM-3:

Thema/Unter-  
(Unter)thema

Auswirkung, Risiko,  
Chance (IRO)

Beschreibung Wert- 
schöpfungs- 
kette 

Zeit- 
horizont

Betroffene 
Stakeholder:innen

Arbeitnehmerrechte 
und -bedingungen  
in der Wertschöp
fungskette

Unangemessene oder 
missbräuchliche Arbeits
bedingungen in der 
Wertschöpfungskette

In der Wertschöpfungskette der voestalpine 
können Arbeiternehmer:innen tätig sein,  
die schlechten oder missbräuchlichen Arbeits
bedingungen und Diskriminierung ausgesetzt 
sind, wie z. B. niedrige Löhne, lange Arbeits
zeiten, unsichere oder ungesunde Umgebungen 
sowie Zwangs- oder Kinderarbeit.

 Arbeitskräfte in der 
Lieferkette, lokale 
Gemeinschaften

Lieferant:innen

Gesetzgeber:innen

Lokale, nationale 
und internationale 
Behörden

Legende

  tatsächlich positive Auswirkung       tatsächlich negative Auswirkung       potenziell positive Auswirkung       potenziell negative Auswirkung       Chance      Risiko    

  vorgelagert       eigener Betrieb       nachgelagert	   < 1 Jahr       1–5 Jahre       5–10 Jahre       10+ Jahre
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MANAGEMENT DER AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND CHANCEN

S2-1 – Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette
Die voestalpine verpflichtet sich zur Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Diese Verpflichtung gilt nicht nur für die eigenen Gesellschaften, sondern auch 
für Geschäftspartner:innen. Die Anforderungen an sie sind im Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen 
festgelegt, der zusammen mit dem Due Diligence User Manual (Details siehe G1-2), der Human Rights 
Policy (Details siehe S1-1), der Einkaufsrichtlinie des Konzerns, den „Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen (AEB)“ sowie der Roadmap Nachhaltige Lieferkette die Grundlage für eine verantwortungs
bewusste Zusammenarbeit und die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Wertschöpfungskette bildet.

Diese Richtlinien der voestalpine zur Reduzierung von (potenziellen) negativen Auswirkungen in der 
Lieferkette berücksichtigen sowohl rechtliche Vorgaben als auch internationale Rahmenwerke wie die 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Prinzipien des UN Global Compact, die 
Internationale Menschenrechtscharta und das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen 
Korruption.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten international anerkannten Rahmenwerke für die 
Umsetzung der menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflicht, mit denen die genannten 
Konzepte im Einklang stehen.

ÜBERBLICK ÜBER INTERNATIONAL ANERKANNTE RAHMENWERKE  
FÜR DIE MENSCHENRECHTLICHE SORFALTSPFLICHT

Organisation Leitlinie Details

United Nations (UN) UN Guiding Principles  
on Business and Human 
Rights (UNGPs)

	» Grundlegender Rahmen für Unternehmensverantwortung  
und Menschenrechte

	» Leitfaden für Unternehmen, Regierungen und die Zivilgesell-
schaft bei ihren Bemühungen zur Vermeidung und Bewältigung 
des Risikos negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte

International Labor 
Organization (ILO)

Declaration on  
Fundamental Principles  
and Rights at Work

	» Zuständige Stelle für die Festlegung und Einhaltung 
internationaler Arbeitsnormen und die Förderung der 
Grundrechte am Arbeitsplatz

Organization for  
Economic Cooperation  
and Development  
(OECD)

OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible 
Business Conduct

	» Bietet praktische Anleitung in Schlüsselbereichen wie 
Klimawandel, Biodiversität, Technologie, Unternehmens
integrität und Sorgfaltspflicht in der Lieferkette

	» Verweist auf andere internationale Standards sowie auf 
internationale Verpflichtungen und Regelwerke  
(z. B. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Pariser 
Abkommen)

	» Repräsentiert ein gemeinsames Verständnis von Regierungen 
und Stakeholder:innen in Bezug auf die Sorgfaltspflicht für 
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
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VERHALTENSKODEX FÜR GESCHÄFTSPARTNER:INNEN UND  
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN (AEB)
Im Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen und den Allgemeinen Einkaufsbedingungen der 
voestalpine (AEB), die für alle Lieferant:innen gelten, sind zahlreiche Kriterien verankert, die eine nach-
haltige Beschaffung fördern und insbesondere die Einhaltung der Menschenrechte sicherstellen sollen. 
Etwaige Abweichungen bzw. Nicht-Einhaltungen in Bezug auf die international anerkannten Rahmen-
werke, wie beispielsweise die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
oder die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, können über das 
etablierte Beschwerdeverfahren gemeldet werden.

Aufgrund gestiegener rechtlicher Anforderungen und der damit verbundenen Berichtspflichten hat 
die voestalpine 2024 ihren Ansatz zur Nachweispflicht in Bezug auf die Einhaltung von Menschen-
rechten und Umweltstandards für alle Einkaufsaktivitäten vereinheitlicht und in ihrer Einkaufsrichtlinie 
entsprechende Vorgaben festgeschrieben. Die Überwachung der Einhaltung der oben angeführten 
internationalen Rahmenwerke erfolgt somit auch auf Basis der Einkaufsrichtlinie des Konzerns. 

Die aktuell gültige Fassung des Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen wurde Ende des Geschäfts-
jahres 2022/23 vom Vorstand der voestalpine AG verabschiedet. Dieser Kodex definiert die Grund-
sätze und Anforderungen der voestalpine und soll sicherstellen, dass die Geschäftspraktiken der 
Geschäftspartner:innen mit den Werten des Unternehmens sowie den geltenden Gesetzen und Vor-
schriften übereinstimmen. 

	» Compliance und verantwortungsvolle Unternehmensführung
	» Gesellschaftliche Verantwortung
	» Umwelt & Klimaschutz
	» Lieferkettenmanagement
	» Meldung von Fehlverhalten
	» Kooperation und Mitwirkung

Die Geschäftspartner:innen sind dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter:innen und direkten Lieferant:innen 
davon in Kenntnis zu setzen, dass sie Fehlverhalten und Verstöße gegen die Vorgaben des Verhaltens-
kodex für Geschäftspartner:innen auch über das Hinweisgeber:innen-System der voestalpine melden 
können.

EINKAUFSRICHTLINIE
Die Umsetzung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette und die damit verbundenen Maßnahmen zur 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf Arbeitskräfte werden innerhalb der bestehenden Einkaufs-
organisationen umgesetzt. Hierfür werden kontinuierlich personelle und organisatorische Ressourcen 
bereitgestellt. Eine getrennte Erfassung der spezifisch für diesen Zweck eingesetzten Ressourcen erfolgt 
derzeit nicht. 

Für den konzernalen Einkauf besteht ein klar definierter Governance-Rahmen (siehe Abbildung unten), 
der die Durchdringungsprinzipien und die Umsetzungsverantwortung innerhalb der Organisation regelt. 
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Die Einkaufs-Governance folgt einem Kaskadenprinzip: Der Konzern definiert auf oberster Ebene ver-
bindliche Mindeststandards und -vorgaben. Nachgeordnete Organisationseinheiten müssen sich 
innerhalb dieses Rahmens bewegen und die Vorgaben der jeweils übergeordneten Ebene einhalten.

Die Geschäftsführung der jeweiligen Konzerngesellschaft ist dafür verantwortlich, die konzernweiten 
und divisionalen Einkaufsrichtlinien umzusetzen, bei Bedarf unter Berücksichtigung lokaler Gegeben-
heiten oder gesetzlicher Anforderungen anzupassen und die erforderlichen organisatorischen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Zudem muss in jeder Konzerngesellschaft schriftlich dokumentiert sein, 
in welcher Form der Einkauf strukturiert und geregelt ist. 

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette gilt die 
Integration des Themenblocks Nachhaltigkeit in das Schulungsprogramm der konzernalen Einkaufs-
struktur (purchasing power academy). Weitere Informationen dazu siehe Kapitel S1-4.

Entsprechend den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat die voestalpine in jeder 
betroffenen deutschen voestalpine-Gesellschaft die neue Funktion der:des Menschenrechtsbeauftrag
ten eingerichtet. Darüber hinaus wurde auf Konzernebene die Leitung der Konzernnachhaltigkeit zur 
Menschenrechtsbeauftragten des voestalpine-Konzerns ernannt.

ROADMAP NACHHALTIGE LIEFERKETTE
In den letzten Geschäftsjahren wurde ein Strategieplan zur Sicherstellung von Transparenz und Nach-
haltigkeit in der Lieferkette erstellt, und die darin definierten Etappenziele (siehe Abbildung) wurden 
konsequent verfolgt und umgesetzt. Der Strategieplan wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf an-
gepasst. 

GOVERNANCE-RAHMEN DER KONZERNALEN EINKAUFSSTRUKTUR

Konzernale  
Governance​

Divisionale 
Governance​

BU/lokale  
Governance​

Corporate Procurement1

Steel Division​ High 
Performance 
Metals 
Division​

Metal 
Engineering 
Division​

Metal Forming 
Division​

Holding & 
Group Services​

Legal EntityLegal EntityLegal EntityLegal Entity VARB2​

HR Services

group-IT

KONZERNALE EINKAUFSSTRUKTUR​

Governance-Rahmen​

„KASKADENPRINZIP“ ​

(das im Rahmen der konzernalen Vorgaben 
im Einkauf Anwendung findet)​

Konzernale Vorgaben im Einkauf  
– Einkaufsrichtlinie u. Regelungen –  
stellen die Mindestanforderung dar.​

Zur weiteren Spezifizierung von 
divisionalen Anforderungen können 
weitere divisionale von konzernalen 
Vorgaben abgeleitet werden. ​

Zur weiteren Spezifizierung von 
lokalen Anforderungen können 
Vorgaben von BUs oder lokalen 
Konzerngesellschaften von  
konzernalen oder divisionalen 
Vorgaben abgeleitet werden.​

1	Unterstützt die konzernale Einkaufsstruktur und übernimmt die Steuerfunktion  
für relevante Tochtergesellschaften der voestalpine AG.

2	voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH



279G E S C H Ä F T S B E R I C H T  2 0 2 5 / 2 6

ROADMAP DER voestalpine ZU NACHHALTIGKEITSAKTIVITÄTEN

Aufnahme-Anforderungen 
und Wesentlichkeitsanalyse

Risikobasierte  
Lieferant:innen-Klassifizierung

Anpassen bzw. Ergänzen  
relevanter Beschaffungsdokumente

Weiterentwicklung Supplier-Lifecycle-Management-Prozess

Aufbau und Umsetzung Reporting und Berichtswesen

Schulungsmaßnahmen (intern und extern)

Wiederkehrende Analyse

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030

A
K

TI
V

IT
Ä

TE
N

 U
N

D
 M

A
SS

N
A

H
M

EN

KONZEPTÜBERSICHT

Adressiertes IRO Konzept Umfang des Konzepts Verantwortlichkeit  
& Monitoring 

Sonstige Anmerkungen 

Unangemessene oder 
missbräuchliche Arbeits
bedingungen in der 
Wertschöpfungskette

Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner:innen

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette  
(exkl. Nutzung durch 
Kund:innen, Selbst
abholer:innen)

Verantwortlichkeit: 
Vorstand/Geschäftsführung

Monitoring Compliance-
Regelwerk: Compliance-
Organisation

	» Ergebnis zahlreicher  
Gespräche und Diskussionen 
auf Vorstands-, Geschäfts
führungs- sowie Bereichs
leitungsebene im voestalpine-
Konzern 

	» Verhaltenskodex sowie 
Menschenrechtscharta, 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft  
und Menschenrechte,  
Grundsätze des UN Global 
Compact und Kernarbeits
normen der International 
Labour Organization (ILO) 

	» Verfügbar in mehreren 
Sprachen im Intranet und auf 
der Website: 
https://www.voestalpine.com/
compliance 

Due Diligence User 
Manual

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette 
(exkl. Nutzung durch 
Kund:innen, Selbst
abholer:innen)

Procurement Board 	» Stakeholder:innen-Analyse im 
Konzept berücksichtigt 

	» Interne Kommunikation  
an alle Nutzer:innen

https://www.voestalpine.com/compliance
https://www.voestalpine.com/compliance
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Adressiertes IRO Konzept Umfang des Konzepts Verantwortlichkeit  
& Monitoring 

Sonstige Anmerkungen 

Unangemessene oder 
missbräuchliche Arbeits
bedingungen in der 
Wertschöpfungskette

Human Rights Policy Eigener Betrieb

Arbeitskräfte des Unter
nehmens (Mitarbeiter:innen 
und Fremdarbeitskräfte)

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette 
(Geschäftspartner:innen  
in der vorgelagerten 
Wertschöpfungskette)

Leitung Group  
Sustainability

	» Auf der Website verfügbar

Einkaufsrichtlinie Vorgelagerte Wertschöp-
fungskette

Teilweise Abdeckung  
des eigenen Betriebs

Teilweise Abdeckung  
der nachgelagerten 
Wertschöpfungskette  
(exkl. Nutzung und 
Selbstabholer:innen)

Board des Einkaufs 	» Stakeholder:innen-Analyse im 
Konzept berücksichtigt 

	» Kommunikation an 
procurement@voestalpine.com

Allgemeine Einkaufs
bedingungen (AEB)

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette

Board des Einkaufs 	» Stakeholder:innen-Analyse im 
Konzept berücksichtigt

Roadmap Nachhaltige 
Lieferkette

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette

Board des Einkaufs 	» Stakeholder:innen-Analyse im 
Konzept berücksichtigt 

	» Kommunikation an 
procurement@voestalpine.com

S2-2 – Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette  
in Bezug auf Auswirkungen
Die voestalpine verfügt derzeit – abgesehen vom Hinweisgeber:innen-System, das auch von den 
Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette genutzt werden kann – über keinen standardisierten Pro-
zess zu deren Einbeziehung. In Vorbereitung auf die Anforderungen der CSDDD wird aktuell ein der-
artiges Verfahren entwickelt. Solange es noch kein formales Verfahren gibt, werden Arbeitskräfte in 
der Wertschöpfungskette im Anlassfall, z. B. bei Verdacht auf Verstöße, einbezogen. 

S2-3 – Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Kanäle,  
über die die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette Bedenken äußern können

VORLIEGEN EINES BESCHWERDEVERFAHRENS
Ergänzend zum risikobasierten Due-Diligence-Prozess hat die voestalpine als Beschwerdeverfahren 
ein auf der Website verfügbares, anonymes Hinweisgeber:innen-System eingerichtet und setzt bei 
Bedarf situationsabhängige Maßnahmen zur Abhilfe und Wiedergutmachung. Das Hinweisgeber:innen-
System steht nicht nur den eigenen Mitarbeiter:innen, sondern auch den Arbeitskräften in der Wert-
schöpfungskette und anderen Stakeholder:innen-Gruppen offen, um mögliche Verstöße gegen 
gesetzliche Vorgaben oder unternehmensinterne Regelwerke – wie etwa den Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner:innen der voestalpine – zu melden. 

mailto:procurement%40voestalpine.com?subject=
mailto:procurement%40voestalpine.com?subject=
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Geschäftspartner:innen verpflichten sich gemäß den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) und 
dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen, ihren eigenen Mitarbeiter:innen und direkten 
Lieferant:innen die Möglichkeit zur Nutzung des voestalpine-Hinweisgeber:innen-Systems bekannt zu 
machen. Das System leistet somit einen Beitrag zur Identifikation potenzieller negativer Auswirkungen 
auf die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette. 

Soweit keine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Hinweisgeber:innen-Systems besteht, 
empfiehlt die voestalpine ihren Geschäftspartner:innen, ein entsprechendes System bereitzustellen, 
das sowohl offene als auch anonyme Meldungen zulässt.

Alle Meldungen werden vertraulich behandelt. 

Darüber hinaus werden derzeit keine weiteren Maßnahmen gesetzt, die Arbeitskräfte in der Wertschöp-
fungskette zu informieren, auf welchem Weg sie Anliegen bzw. Beschwerden melden können. Es wird 
derzeit nicht erhoben, ob die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette diese Strukturen oder Verfah-
ren in Bezug auf Beschwerdemechanismen kennen und ihnen vertrauen. Die voestalpine arbeitet 
derzeit an der Einführung eines allgemeinen Verfahrens zur Zusammenarbeit mit den Arbeitskräften 
in der Wertschöpfungskette, um den Dialog und die Kommunikation langfristig zu stärken.

Nähere Informationen zum Hinweisgeber:innen-System finden sich im Kapitel G1-1.

Im Geschäftsjahr 2025/26 sind über das Hinweisgeber:innen-System oder andere Kommunikations-
kanäle, wie im Vorjahr, keine Meldungen über Verstöße in Zusammenhang mit den Arbeitskräften in 
der Wertschöpfungskette (z. B. Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen) eingegangen.

S2-4 – Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen und Ansätze zum 
Management wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit 
Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und Ansätze

FRAGEBOGEN ZUR LIEFERANT:INNEN-SELBSTAUSKUNFT/ 
SUPPLIER ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) 
Lieferant:innen, die als potenziell hoch- oder mittel-risikoreich eingestuft werden, unterliegen einer 
weitergehenden Risikobewertung mittels Supplier Assessment Questionnaire (SAQ). Der SAQ spiegelt 
die im Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen der voestalpine definierten Anforderungen wider 
und verfolgt folgende Ziele:

	» Identifizierung konkreter Menschenrechts- und Umweltrisiken
	» Einholung von Informationen und Nachweisen zur Einhaltung des Verhaltenskodex  
für Geschäftspartner:innen
	» Ableitung gezielter Maßnahmen zur Lieferant:innen-Entwicklung einschließlich  
weiterer Überprüfungen des Lieferant:innen-Risikos wie z. B. Vor-Ort-Audits

Mit dem SAQ werden Informationen im Zusammenhang mit den folgenden Themen erhoben:

	» Compliance
	» Menschenrechte und Arbeitsbedingungen
	» Umwelt- und Klimaschutz
	» Management der Lieferkette 
	» Meldung von Fehlverhalten
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Die Struktur des Fragebogens basiert auf den geforderten Informationen und Nachweisen (siehe 
nachfolgende Tabelle). Dazu gehören: Grundsatzdokumente (z. B. Richtlinien), Dokumentationen be-
stehender Managementsysteme (z. B. diverse ISO-Zertifizierungen), Informationen zur Kommunikation 
(Inhalte und Kanäle), KPIs und weitere Informationen zu spezifischen Themen (z. B. Beschaffung von 
Konfliktmineralien und Existenz von Klimazielen). 

SAQ-STRUKTUR MIT BEISPIELFRAGEN UND DEREN ZWECK

Thema Beispielfrage Zweck

Policy/Richtlinien Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle 
Richtlinie (z. B. einen Verhaltenskodex),  
die die Anforderungen des voestalpine-
Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen 
beinhaltet?

Richtlinien zeigen, dass das Unternehmen  
sich zu einem bestimmten Thema verpflichtet  
und ein Konzept verfolgt (Grundsätze und  
Werte, Referenzen, Ziele usw.).

Management-
ansatz/-system

Verfügt Ihr Standort über ein Umwelt
managementsystem?

Managementsysteme zeigen das 
Vorhandensein von formalen Prozessen.

Kommunikation Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter:innen 
Ihren internen Leitfaden/Verhaltenskodex  
oder andere Richtlinien zum Umwelt- und 
Klimaschutz kennen und einhalten?

Die Kommunikation stellt sicher, dass die  
Leitlinien/Richtlinien und Verfahren bekannt 
sind, umgesetzt und befolgt werden.

KPIs/weitere  
Informationen

Hat Ihr Unternehmen Reduktionsziele für 
CO2-Emissionen im eigenen Geschäftsbereich 
und entlang der Lieferkette definiert, um  
auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
(1,5°-Ziel) hinzuarbeiten?

Interne KPIs zeigen Engagement und Beweise  
für die Umsetzung der Politik.

Bei Bedarf unterstützt die voestalpine die Geschäftspartner:innen bei der Umsetzung der Anforde
rungen. Wo notwendig, werden Schulungsmaßnahmen für Lieferant:innen oder Vor-Ort-Besuche 
durchgeführt, um das Verständnis zu fördern und die Umsetzung wirksamer Verbesserungsmaßnah-
men sicherzustellen. Das setzt die Kooperation und Mitwirkung der Geschäftspartner:innen voraus. 

ENTWICKLUNG VON LIEFERANT:INNEN
Die Einbindung und aktive Beteiligung von Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen ist zentral, um 
die Einhaltung des voestalpine-Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen sicherzustellen. Im Rahmen 
des Due-Diligence-Prozesses werden insbesondere risikobehaftete Lieferant:innen mit unzureichender 
Nachhaltigkeitsleistung gezielt bei der Behebung identifizierter Schwächen und der Umsetzung von 
Korrekturmaßnahmen unterstützt. Die Nachbereitung der Leistungsbewertung trägt dazu bei, not-
wendige Veränderungen besser zu verstehen und umzusetzen. Dieser Prozess ist Bestandteil des um-
fassenderen Lieferant:innen-Entwicklungsprogramms der voestalpine, das auf eine kontinuierliche 
Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung abzielt.

Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, ergänzen Lieferant:innen-Schulungen, Kapazitätsaufbau 
sowie Zusammenarbeit und Engagement die Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von 
Lieferant:innen.

ÜBERSICHT ÜBER MASSNAHMEN ZUR LIEFERANT:INNEN-ENTWICKLUNG

Lieferant:innen-Schulung und 
Kapazitätsaufbau

Unterstützung der Lieferant:innen bei der Verbesserung ihrer Praktiken durch Schulung  
und Beratung. Dies kann Schulungen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umwelt
management und verantwortungsvollem Geschäftsgebaren umfassen. Der Aufbau von 
Kapazitäten umfasst beispielsweise die Hilfe bei der Lösung spezifischer Probleme der 
Lieferant:innen durch die Bereitstellung von Fachwissen oder Unterstützung bei der 
Umsetzung nachhaltiger Praktiken.

Zusammenarbeit und 
Engagement

Die Zusammenarbeit mit Stakeholder:innen, einschließlich Lieferant:innen, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, Branchenverbänden und Regierungsbehörden, ist für die 
Bewältigung systemischer Probleme und die Förderung positiver Veränderungen 
unerlässlich.
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Bei Verstößen oder mangelnder Kooperationsbereitschaft behält sich die voestalpine vor, geeignete 
Maßnahmen (Abhilfe- und Vergeltungsmaßnahmen) zu ergreifen, die in letzter Konsequenz bis zur 
Aussetzung oder Beendigung der Lieferbeziehung führen können. 

Die Kommunikation mit den Lieferant:innen zur Erhebung der Antworten, die Auswertung der Frage-
bögen sowie die Erstellung von Maßnahmenplänen erfolgen kollaborativ über ein nutzungsfreund
liches IT-System. 

CSDDD-PROJEKTUMSETZUNG
Weitere wesentliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette 
werden im Rahmen der CSDDD-Projektumsetzung gesetzt. Forciert werden sollen die Ausweitung der 
Sorgfaltspflichtenprozesse samt Veränderungsmanagement für die Einkaufs-Governance und das 
Screening von Lieferant:innen.

Die voestalpine schafft derzeit die Voraussetzungen, um den bislang auf Gesellschaften mit Verpflich-
tungen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) beschränkten Due-Diligence-Prozess 
schrittweise auf den gesamten Konzern und alle Lieferant:innen auszuweiten. Eine zentrale Voraus-
setzung für das konzernweite Management der Sorgfaltspflicht ist der Aufbau einer umfassenden Daten
bank, die eine systematische Analyse und Steuerung der Risiken ermöglicht. In einem zweiten Schritt 
erfolgt die weltweite Harmonisierung und Konsolidierung der Due-Diligence-Maßnahmen, um eine 
einheitliche Umsetzung innerhalb des Konzerns sicherzustellen.

Einen Ansatzpunkt bietet das bestehende Supplier Lifecycle Management der voestalpine. Dieses 
umfasst einen mehrstufigen Prozess zum Aufbau, zur Aufrechterhaltung und zur Weiterentwicklung 
von Beziehungen zu Lieferant:innen. Der Fokus liegt auf folgenden Aspekten: 

	» 	Sicherstellung der Lieferant:innen- und Lieferqualität
	» 	Vermeidung und Management von Risiken und Bedrohungen
	» 	Aufbau eines transparent bewerteten Pools qualifizierter Lieferant:innen 
	» 	Einhaltung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien

Neue Lieferant:innen werden risikobasiert und schrittweise in die Datenbank aufgenommen. Die  
Entwicklung der Lieferant:innen erfolgt über eine klassische Lieferant:innen-Beurteilung. Alle relevan-
ten Lieferant:innen werden einmal pro Jahr als A-, B-, C- oder D-Lieferant:innen eingestuft. Je nach  
Warengruppe fließen unterschiedliche Kriterien in die Bewertung ein – etwa Umwelt- und Qualitäts-
management, soziales Engagement, Innovationskraft, Flexibilität oder Termintreue. A- und B-
Lieferant:innen werden im Beschaffungsprozess bevorzugt berücksichtigt. Mit C- und D-Lieferant:innen 
werden gezielte Korrekturmaßnahmen festgelegt, die innerhalb eines definierten Zeitraums umzu
setzen sind. Ihre Umsetzung wird beispielsweise im Rahmen von Folgebeurteilungen oder im Austausch 
mit den verantwortlichen Einkaufsfunktionen überprüft.

Auf Basis der initialen Risikobewertung fordert die voestalpine von risikobehafteten Geschäftspart
ner:innen gezielt ergänzende Nachweise an, inwieweit sie die Vorgaben des Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner:innen erfüllen. Dies geschieht mittels eines Fragebogens zur Selbstbewertung  
(Supplier Assessment Questionnaire; SAQ). Dabei werden Aufgaben, Zuständigkeiten, Strategien,  
Managementsysteme und Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf die Inhalte des Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner:innen abgefragt und von der voestalpine überprüft.
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MASSNAHMENÜBERSICHT

Adressiertes IRO Maßnahme Zeithorizont Umfang  
der Maßnahme

Erhebliche Ausgaben  
(falls relevant) / sonstige 
Anmerkungen 

Unangemessene oder 
missbräuchliche Arbeits
bedingungen in der 
Wertschöpfungskette

CSDDD-
Projektumsetzung 

April 2025–März 2028 Vorgelagerte 
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette

Überwachung durch KPI  
zum Anteil nachhaltiger 
Lieferant:innen

Fragebogen zur 
Lieferant:innen-
Selbstauskunft (SAQ)

Laufend Vorgelagerte und  
teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette  
bei Lieferant:innen mit 
hohem Risikoprofil

Kommunikation an 
procurement@voestalpine.com

Integration des 
Themenblocks 
Nachhaltigkeit in das 
Schulungsprogramm  
der konzernalen 
Einkaufsstruktur 
(purchasing power 
academy)

Laufend Vorgelagerte 
Wertschöpfungskette

Teilweise nachgelagerte 
Wertschöpfungskette

Alle Einkäufer:innen

Kommunikation an 
procurement@voestalpine.com

KENNZAHLEN UND ZIELE

S2-5 – Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der 
Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
Die voestalpine hatte sich das Teilziel gesetzt, bis Ende 2025 mindestens 70 % des gesamten Konzern
einkaufsvolumens – einschließlich 100 % aller maßgeblichen Rohstofflieferungen – nach einem fest-
gelegten Prozess im Hinblick auf die Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien zu überprüfen. 
Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2025/26 konnte für bereits 72,5 % des Zukaufsvolumens (2024/25: 
35 %) nachgewiesen werden, dass der Verhaltenskodex angenommen wurde. Darüber hinaus wurden 
weitere Lieferant:innen gemäß den Nachhaltigkeitskriterien überprüft, die derzeit noch nicht in konkrete 
Zielsetzungen einfließen. Aus dem erläuterten Teilziel resultiert die zentrale Zielsetzung der Steigerung 
des Anteils nachhaltiger Lieferant:innen.

Im Rahmen der Sorgfaltsprüfung liegt der Schwerpunkt auf Lieferant:innen mit erhöhter Relevanz für 
potenzielle negative Auswirkungen auf Arbeitskräfte entlang der Wertschöpfungskette. Dazu zählen 
jene risikobehafteten Lieferant:innen, die auf Basis der Risikoanalyse als mittel- oder hochrisikobehaf-
tet eingestuft werden, sowie wiederkehrende Lieferant:innen unter Berücksichtigung des Einkaufs
volumens. Die Überprüfung dieser Lieferant:innen dient der systematischen Identifikation potenzieller 
negativer Auswirkungen, etwa im Zusammenhang mit der Achtung grundlegender Arbeits- und 
Menschenrechte. Die gezielte Priorisierung dieser Lieferant:innen-Gruppen ermöglicht eine wirksame 
Steuerung von Maßnahmen im Rahmen der unternehmerischen Sorgfaltspflicht und unterstützt die 
kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung in der Lieferkette.

mailto:procurement%40voestalpine.com?subject=
mailto:procurement%40voestalpine.com?subject=
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Dadurch sollen Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften, der Gefährdung oder 
Verletzung von Menschenrechten sowie in Bezug auf Umweltauswirkungen reduziert und gleichzeitig 
die definierten Nachhaltigkeitskriterien erreicht werden. 

Die Überprüfung umfasst die Beurteilung, ob Lieferant:innen den Verhaltenskodex für Geschäftspart
ner:innen akzeptierten und somit die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Festlegung 
und Verfolgung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgten auf Basis interner Analysen und regulatorischer 
Anforderungen. Eine direkte Einbindung von Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette oder ihrer 
Vertreter:innen ist dabei bislang nicht vorgesehen. 

Die voestalpine ist sich bewusst, dass die Akzeptanz des Verhaltenskodex allein keine Aussage über 
die tatsächliche Einhaltung der darin enthaltenen Anforderungen erlaubt. Das Ziel ist daher als grund-
legende Steuerungs- und Eintrittsvoraussetzung zu verstehen und wird zukünftig durch vertiefende 
Sorgfaltsmaßnahmen ergänzt.

ZIEL: STEIGERUNG DES ANTEILS NACHHALTIGER LIEFERANT:INNEN

KPI Anteil der risikobehafteten Lieferant:innen, welche den voestalpine- 
Verhaltenskodex für Geschäftspartner:innen akzeptieren

in ProzentEINHEIT

BASISWERT ZIELWERTSTATUS

n. a.
2021 

100 %
2029

72,5 % des Zukaufsvolumens
Geschäftsjahr 2025/26 

Verantwortlichkeit & Monitoring Board des Einkaufs

Umfang Vorgelagerte Wertschöpfungskette

Stakeholder:innen Wiederkehrende Lieferant:innen (unter Berücksichtigung des Bestellvolumens)

Adressiertes IRO
Unangemessene oder missbräuchliche Arbeitsbedingungen  
in der Wertschöpfungskette

Bezug zu Konzept Alle Konzepte von S2
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ESRS S3 BETROFFENE GEMEINSCHAFTEN

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten auf die betroffenen Gemein-
schaften beleuchtet. Es wird aufgezeigt, wie die Interessen und Bedürfnisse dieser Gemeinschaften 
berücksichtigt und welche Maßnahmen ergriffen werden, um sowohl positive Effekte zu fördern als 
auch mögliche Herausforderungen frühzeitig zu adressieren. 

Nachfolgende Tabelle enthält spezifische Angaben zu SBM-3:

Thema/Unter-  
(Unter)thema

Auswirkung, Risiko,  
Chance (IRO)

Beschreibung Wert- 
schöpfungs- 
kette 

Zeit- 
horizont

Betroffene 
Stakeholder:innen

Betroffene 
Gemeinschaften

Engagement mit betroffenen 
Gemeinschaften

Die voestalpine engagiert sich karitativ und 
arbeitet mit den von ihren Aktivitäten betroffe-
nen Gemeinschaften zusammen und bindet 
diese in ihre Aktivitäten, Auswirkungen und Pläne 
ein. Zudem trägt das Unternehmen zur sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden 
bei, indem es Arbeitsplätze schafft (Linz, 
Donawitz, Kapfenberg).

Als sichere Arbeitgeberin sorgt die voestalpine 
für wirtschaftliche Stabilität in vielen Gemeinden 
rund um ihre Standorte.

 Direkte 
Anrainer:innen

Mitarbeiter:innen 
sowie  
Betriebsrat und 
Gewerkschaften

Politik (national, 
international)

Bildungseinrichtun-
gen und Forschung 
(NGOs, NPOs)

Interessen
vertretungen

Energieversorger

Legende

  tatsächlich positive Auswirkung       tatsächlich negative Auswirkung       potenziell positive Auswirkung       potenziell negative Auswirkung       Chance      Risiko    

  vorgelagert       eigener Betrieb       nachgelagert	   < 1 Jahr       1–5 Jahre       5–10 Jahre       10+ Jahre

MANAGEMENT DER AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND CHANCEN

S3-1 – Konzepte im Zusammenhang mit betroffenen Gemeinschaften
Transparenz, Ehrlichkeit, Respekt und Vertraulichkeit sind zentrale Werte, an denen sich die voestalpine 
im Dialog mit ihren Interessengruppen orientiert. Die Grundsätze zum Umgang mit betroffenen Ge-
meinschaften sind in konzernweit gültigen Richtlinien geregelt, die auch integrierter Bestandteil der 
Managementsysteme exponierter Standorte und Gesellschaften sind.

	» Verhaltenskodex für die Interessenvertretung (Lobbying-Verhaltenskodex)
Dieser Kodex legt klare und transparente Regeln für interessenpolitische Aktivitäten der voestalpine 
fest. Er definiert den Umgang mit Stakeholder:innen, einschließlich betroffener Gemeinschaften an 
großen Konzernstandorten in Österreich, auf europäischer sowie auf internationaler Ebene und steht 
im Einklang mit dem österreichischen Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz. 
(Nähere Informationen dazu finden sich in G1-1.)
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	» Kommunikationsrichtlinie
Die Richtlinie regelt zentrale Aspekte der internen und externen Kommunikation der voestalpine. 
Dazu zählen die Erfüllung der Informationspflichten eines börsennotierten Unternehmens, die Zu-
sammenarbeit mit Medien, Sponsoring, die direkte Kommunikation mit betroffenen Gemeinschaften 
über Online- und Social-Media-Kanäle sowie der Umgang mit Besuchen von Politiker:innen und 
Wirtschaftsdelegationen. Die Richtlinie enthält außerdem ein eigenes Kapitel zur Krisenkommunika-
tion. Ergänzende standortspezifische Verfahrensanweisungen sollen eine rasche und situations
gerechte Reaktion ermöglichen – insbesondere im Krisenfall – und regeln in diesem Zusammenhang 
Abläufe und Zuständigkeiten für die externe Kommunikation. 

	» HR-Strategie 2030+
Die HR-Strategie 2030+ verfolgt das Ziel, die Position der voestalpine als attraktive Arbeitgeberin 
zu stärken und durch die Gewinnung, Entwicklung und langfristige Bindung qualifizierter und moti-
vierter Mitarbeiter:innen einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
zu leisten (siehe S1-1). Durch die strategische Verankerung von zentralen Handlungsfeldern im Kon-
zern – wie Lehrlingsausbildung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Female Empowerment 
sowie Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben – schafft die voestalpine ein sicheres Arbeitsumfeld, 
welches über die Unternehmensgrenzen hinaus positiv auf die betroffenen Gemeinschaften wirkt 
und zur wirtschaftlichen Stabilität in den Standortregionen beiträgt. Der volkswirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Beitrag der voestalpine wird, wie in ESRS 2 SBM-3 – S3 angeführt, auf einer eigenen 
Website transparent dargestellt. 

Wie bereits im Kapitel S1-1 dargelegt, verpflichtet sich die voestalpine uneingeschränkt zur Wahrung 
der Menschenrechte und stützt sich dabei auf die Internationale Menschenrechtscharta, die UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization (ILO), die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie den UN Global Com-
pact. Dies ist auch im Verhaltenskodex der voestalpine sowie in der Human Rights Policy verbindlich 
festgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2025/26, wie auch im Vorjahr, wurden keine Menschenrechts
verletzungen oder Verstöße gegen die genannten Guidelines und Leitprinzipien gemeldet. 
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S3-2 – Verfahren zur Einbeziehung betroffener Gemeinschaften in Bezug auf Auswirkungen
Die voestalpine verfolgt eine umfassende, strukturierte und standortübergreifende Stakeholder:innen-
Kommunikation, die sowohl konzernweite Prozesse als auch den direkten Dialog mit lokalen Anspruchs-
gruppen umfasst. Kurzfristige oder nicht vorhersehbare Ereignisse auf betroffene Gemeinschaften 
werden im Wesentlichen durch die bestehenden direkten oder indirekten Meldesysteme abgedeckt 
(etwa bei durch technische Gebrechen oder bestimmte Fahrensweisen verursachte Lärm- oder Emis-
sionsentwicklung). Dazu sind auch Regelungen zur Notfallkommunikation an exponierten Standorten 
implementiert. Darüber hinausgehende Stakeholder:innen-Aktivitäten werden regelmäßig, typischer-
weise zu Beginn eines Kalenderjahres mit unterjähriger Aktualisierung, von den zuständigen Fach
bereichen sowie Group Public Affairs unter Einbeziehung von Fachexpert:innen der betroffenen Ge-
sellschaften geplant. Die Endverantwortung für und die Freigabe von Stakeholder:innen-Dialogen 
obliegt dem:der zuständigen Vorstandsvorsitzenden bzw. dem verantwortlichen Vorstandsmitglied. 
Der Fortschritt wird laufend evaluiert und die Maßnahmen werden gegebenenfalls angepasst.

Unter Berücksichtigung der dezentralen, globalen Struktur der voestalpine bei gleichzeitig erforder
licher Steuerung auf Konzernebene sowie der bestehenden Standards zur Stakeholder:innen-
Kommunikation soll der Prozess in der Praxis einerseits eine möglichst effiziente, unbürokratische und 
rasche Umetzung ermöglichen und anderseits eine über alle wesentlichen Stakeholder:innen-Gruppen 
koordinierte und konsistente Kommunikation sicherstellen. Der nachfolgend beschriebene Prozess 
konkretisiert die zuvor dargestellte Arbeitsweise, in der spezifische Aktivitäten entwickelt, abgestimmt 
und umgesetzt werden.

KONZEPTÜBERSICHT

Adressiertes IRO Konzept Umfang des Konzepts Verantwortlichkeit  
& Monitoring 

Sonstige Anmerkungen 

Engagement mit betroffenen 
Gemeinschaften

Verhaltenskodex für die 
Interessenvertretung 
der voestalpine 
(Lobbying-Verhaltens-
kodex)

Eigener Betrieb

Externe Lobbyist:innen

Verantwortlichkeit: 
Vorstand/Geschäftsführung

Monitoring  
Compliance-Regelwerk: 
Compliance-Organisation

	» Ergebnis zahlreicher Gespräche 
und Diskussionen auf 
Vorstands-, Geschäftsführungs- 
sowie Bereichsleitungsebene  
im voestalpine-Konzern 

	» Verfügbar in deutscher und 
englischer Sprache im Intranet 
und auf der Website:
https://www.voestalpine.com/
compliance

Kommunikations
richtlinie

Eigener Betrieb Verantwortlichkeit & 
Monitoring: Leitung Group 
Communications

	» Berücksichtigt Kommunikation 
mit Externen (Politiker:innen-
Besuche, Presse, Medienarbeit, 
Social Media etc.) 

	» Verfügbar im Intranet

HR-Strategie 2030+ Eigener Betrieb
Alle Mitarbeiter:innen

Spezifische  
Interessengruppen: Frauen

HR-Board 	» Einhaltung der Charta  
der Vielfalt 

	» Einbeziehung von  
Stakeholder:innen durch 
Umfeldanalyse und  
laufend in Arbeitsgruppen  
und Competence Teams 

	» Kommunikation auf 
Mitarbeiter:innen-Seiten,  
im externen Podcast und  
in Aufsichtsratssitzungen

https://www.voestalpine.com/compliance
https://www.voestalpine.com/compliance
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PHASE 1: STAKEHOLDER:INNEN-MAPPING
In diesem Schritt wird festgelegt, welche Stakeholder:innen in welchem Ausmaß von potenziellen Aus-
wirkungen betroffen sind, und deren Einbeziehung gegebenfalls priorisiert. Ein Beispiel dafür ist die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zur Ertüchtigung der Stromleitungsnetze im Zusammenhang mit der 
ersten Stufe von greentec steel (Ausbau von 110 auf 220 kV): Hier wurden die wesentlichen betroffe-
nen lokalen Gemeinschaften und ihre potenziellen Einwendungen frühzeitig identifiziert, um gemein-
sam mit Behörden und Projektpartner:innen die weiteren Aktivitäten zu planen.

PHASE 2: STAKEHOLDER:INNEN-KOMMUNIKATION
Die Kommunikation mit Stakeholder:innen ist konzernweit als Querschnittsfunktion organisiert. Für 
einen konsistenten Außenauftritt gegenüber Anspruchsgruppen arbeitet die Fachabteilung Group 
Public Affairs unter anderem mit den Bereichen Group Sustainability, Forschung & Entwicklung, dem 
konzernalen Energienetzwerk und dem Betriebsrat zusammen. Hierzu gibt es periodische Austausch-
formate, beispielsweise im Rahmen wiederkehrender Treffen mit den oben genannten Abteilungen. 
Dabei dienen diese Formate nicht nur der internen Koordination, sondern auch der Reflexion externer 
Perspektiven: Erkenntnisse, Anliegen und Erwartungen aus dem Dialog mit Stakeholder:innen werden 
in die fachlichen Diskussionen und Entscheidungsprozesse der beteiligten Bereiche eingebracht und 
dort weiterbearbeitet. Diese Formate helfen ebenfalls dabei, die Wirksamkeit der Zusammenarbeit 
mit betroffenen Gemeinschaften zu bewerten.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Art und Häufigkeit der Einbeziehung betroffener Stakeholder:innen:

Stakeholder:innen Art der Einbeziehung Häufigkeit der Einbeziehung

Anrainer:innen Direkter Dialog bei Fragen/Beschwerden (Telefon, E-Mail); 
proaktive Einbeziehung bei größeren Projekten  
(z. B. Vorabinformationen bei Informations
veranstaltungen, Medien, Social-Media-Kanäle)

Anlass- und themenbezogen

Arbeitnehmer:innen bzw.  
deren Vertretungen

Austausch und Information über aktuelle Transforma-
tionsthemen, politische Positionen und gemeinsame 
Sichtweisen und Aktivitäten, z. B. im Rahmen regelmäßi-
ger Formate des Betriebsrates oder themenbezogen 
bei aktuellen sozialpolitischen Aspekten

Periodisch z. B. bei Betriebsrats-
treffen und -veranstaltungen auf 
Konzern- oder Standortebene 
mit unterschiedlicher Frequenz

Legislative und Exekutive  
auf nationaler und EU-Ebene 
(Regierung, Kommission, 
Parlamente)

Teilnahme an der politischen Meinungsbildung durch 
themenbezogene bilaterale Kontakte und an  
Begutachtungsprozessen; Teilnahme an Arbeitsgruppen 
z. B. in Ministerien und im Rahmen der EU-Kommission 
(Generaldirektionen); themenbezogener Austausch mit 
Parlamenten (z. B. Fachausschüssen und Abgeordneten); 
Teilnahme an Dialogformaten (z. B. Strategischer 
Stahldialog der EU-Kommission, Standortstrategie sowie 
„Klimaneutrale Industrie“ in Österreich)

Anlass- und themenbezogen

Politische Facheinrichtungen; 
Wissenschaft & Forschungs
einrichtungen; Zivilgesellschaft 
& NGOs

Austausch vor allem im Rahmen aktueller Themen-  
und Arbeitsgruppen (z. B. österreichische Carbon-
Management-Strategie, Wasserstoff, Strommarkt)

Anlass- und themenbezogen

Politische (gesetzliche und 
freiwillige) Interessenvertretun-
gen auf nationaler und 
europäischer Ebene

Vertretung in Leitungs- und Fachgremien, Teilnahme  
an der Erarbeitung von Positionen und Lobbying
schwerpunkten

Periodisch (z. B. quartalsweise 
Executive Committee und 
zweimal jährlich General 
Assembly bei EUROFER),
anlass- und themenbezogen

Energiewirtschaft und 
energieintensive Industrien

Informeller Austausch zu gemeinsamen Themen mit 
Energiewirtschaft (z. B. Strommarktdesign, Wasserstoff)
Allianzen auf nationaler und europäischer Ebene mit 
anderen energieintensiven Unternehmen zur gemeinsa
men Positionierung bei wesentlichen politischen Themen

Anlass- und themenbezogen
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Am Beispiel der Errichtung der 220-kV-Leitung heißt das konkret, dass öffentlich zugängliche Foren 
eingerichtet wurden, in denen die verschiedenen Interessengruppen (Bürgerinitiativen, Zivilgesellschaft 
und Einzelpersonen) ihre Betroffenheit gegenüber Netzbetreiber, voestalpine, Behörden oder Kom-
munalpolitik einbringen konnten. Die vorgebrachten Anliegen wurden gemeinsam diskutiert und, wo 
technisch möglich, im weiteren Verlauf des Verfahrens berücksichtigt. 

Zur Qualifizierung der Mitarbeiter:innen im Zusammenhang mit der Kommunikation mit betroffenen 
Gemeinschaften führt die voestalpine verpflichtende Schulungen zu Menschenrechten und Com
pliance durch (siehe dazu Kapitel S1-4 bzw. Kapitel G1-3). Zusätzlich gibt es eine spezifische Schulung 
für Führungskräfte zum Thema Nachhaltigkeit.

PHASE 3: MONITORING UND REVIEW
Das wesentliche Kommunikationsziel der voestalpine ist – durch transparente und frühzeitige Einbin-
dung betroffener Gemeinschaften und daraus abgeleitete Adaptierungen –, Projekte fristgerecht und 
im Einvernehmen mit den direkten Anrainer:innen umzusetzen. 

Im Falle des Transformationsprogramms greentec steel wurden die gesetzten Maßnahmen laufend 
evaluiert. Gemeinsam mit den Projektpartner:innen und Behörden sowie voestalpine-intern mit den 
für Stakeholder:innen-Kommunikation verantwortlichen Fachbereichen, Expert:innen des greentec 
steel-Projektteams und den für Behördenabwicklungen zuständigen Kolleg:innen konnte das Ziel mit 
der letztinstanzlichen Genehmigung des Umweltverträglichkeitsbescheids durch das Bundesverwal-
tungsgericht erreicht und mit der Umsetzung des größten industriellen Klimaschutzprogramms Öster-
reichs fristgerecht begonnen werden. Umgekehrt konnte damit die Gefährdung des eng getakteten 
Zeitplans durch fehlende Netzanbindung und Anrainer:innen-Beschwerden vermieden werden.

S3-3 – Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Kanäle,  
über die betroffene Gemeinschaften Bedenken äußern können
Es wurden keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften identifiziert. 
An den Standorten Linz, Donawitz und Kapfenberg unterliegt das Unternehmen einer engmaschigen 
behördlichen Überwachung sowie öffentlicher Kontrolle. Darüber hinaus hat die voestalpine umfas-
sende Prozesse implementiert, die speziell auf den Dialog mit betroffenen Gemeinschaften – wie etwa 
Anrainer:innen – ausgerichtet sind. Treten während der regulären Produktions- und Geschäftstätigkeit 
unvorhergesehene Ereignisse auf, bieten diese standortspezifischen Verfahren den Betroffenen eine 
unmittelbare Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und Rückmeldung. Je nach Situation wird dabei ge-
prüft, ob gesetzliche Meldepflichten bestehen, ob ein vertiefender Dialog mit den betroffenen Grup-
pen erforderlich ist und welche Abhilfemaßnahmen gesetzt werden können.

VERFAHREN AM STANDORT LINZ
Bereits seit dem Jahr 1985 ist am Standort Linz bescheidmäßig ein:e Umweltbeauftragte:r zu bestel-
len, welche:r die gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit den Schutzgütern Luft, Wasser, Boden 
und Lärm verantwortet. Über einen eigens eingerichteten Umweltbereitschaftsdienst wird deshalb 
sichergestellt, dass rund um die Uhr eine qualifizierte Ansprechperson für umweltrelevante Ereignisse 
bzw. auch für interne und externe Umweltanliegen zur Verfügung steht. Es werden dabei gemeinsam 
mit dem Einsatzstab gemäß einem standortspezifischen Notfallplan Sofort-Maßnahmen eingeleitet 
und – sofern erforderlich – die zuständigen Behörden verständigt.

Der Bereitschaftsdienst ist zudem Anlaufstelle für externe Beschwerden. Demnach wird jeglicher Art 
von Beschwerde umgehend nachgegangen, gegebenenfalls werden Maßnahmen abgeleitet und, 
falls gewünscht, wird der:dem Beschwerdeführer:in über den Status Auskunft gegeben. Vorhersehbare 
umweltrelevante Ereignisse, wie etwa zu erwartende Lärm- oder Staubemissionen, werden bereits im 
Vorfeld an die dezentralen Kommunikationsabteilungen sowie bei Bedarf an Medien und Behörden 
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kommuniziert. Externe Anfragen oder Beschwerden erreichen den Umweltbereitschaftsdienst entwe-
der über interne Stellen – wie die Vermittlung oder die Werkssicherung – oder werden durch Behörden 
(z. B. Magistrat Linz oder Oberösterreichische Landesregierung) weitergeleitet.

Der Umweltbereitschaftsdienst dokumentiert zentral alle umweltrelevanten Ereignisse und Beschwer-
den sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Die Bearbeitung der umweltrelevanten Ereignisse 
und Beschwerden sowie die dazugehörige Dokumentation werden im Rahmen eines externen Audits 
jährlich überprüft, was die Wirksamkeit der implementierten Prozesse und Meldekanäle gewährleistet.

VERFAHREN AM STANDORT DONAWITZ
Am Standort Donawitz werden Anliegen von Anrainer:innen in der Rechtsabteilung kanalisiert und im 
Falle von Beschwerden an die Abteilung Managementsysteme weitergeleitet. Diese übernimmt ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Betriebsteil (z. B. Hochofen, Stahlwerk) die interne Ursachen
erhebung und Einleitung von Korrekturmaßnahmen sowie die Darstellung im Korrekturmaßnahmen-
blatt. Die Rückmeldung an die Anrainer:innen sowie die zentrale Dokumentation erfolgen durch die 
Rechtsabteilung. Intern werden die Beschwerden im Zuge des Management-Reports berichtet und 
analysiert. Die Wirksamkeit der implementierten Prozesse wird durch ein externes Audit sichergestellt. 

VERFAHREN AM STANDORT KAPFENBERG
Am Standort Kapfenberg ist durch klare Verantwortlichkeiten, strukturierte Prozesse und eine perma-
nente Erreichbarkeit die Einhaltung aller umwelt- und standortrelevanten Vorgaben sichergestellt. Eine 
zentrale Stelle koordiniert sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Luft, Wasser, Boden, Klima und Lärm 
und fungiert als Schnittstelle zu Behörden, internen Stellen und externen Stakeholder:innen. Eine 
24/7-Erreichbarkeit gewährleistet, dass bei umweltrelevanten Ereignissen oder technischen Störun-
gen sofort reagiert wird. Im Anlassfall werden unverzüglich Maßnahmen eingeleitet und – falls erfor-
derlich – Behörden informiert. Die zentrale Stelle dient zudem als Anlaufstelle für externe Beschwer-
den und stellt eine zeitnahe, transparente Bearbeitung sicher. Alle Ereignisse, Beschwerden und 
Maßnahmen werden zentral dokumentiert. Die Abläufe werden jährlich im Rahmen interner und 
externer Audits überprüft, um sicherzustellen, dass die Prozesse funktionieren, die Kommunikation zu-
verlässig ist und Verbesserungen laufend umgesetzt werden. Durch proaktive Kommunikation, ver-
lässliche Meldewege und ein robustes Notfall- und Umweltmanagement trägt der Standort Kapfenberg 
zu einem sicheren, transparenten und nachhaltigen Betrieb bei und erfüllt sowohl gesetzliche Anfor-
derungen als auch die Erwartungen der Öffentlichkeit.

Über diese standortspezifischen Verfahren hinaus besteht die Möglichkeit, Meldungen anonym über 
das Hinweisgeber:innen-System einzubringen, das in 14 Sprachen zur Verfügung steht. Details dazu 
sowie eine Übersicht der Fallzahlen sind im Kapitel G1-1 angeführt. Zudem können Beschwerden über 
die allgemeinen E-Mail-Adressen und Kontaktformulare auf der voestalpine-Website sowie auf den 
Websites der jeweiligen Divisionsleitgesellschaften eingereicht werden. 

Ein weiterer Kommunikationsweg sind Social-Media-Kanäle des Konzerns, die unter folgendem Link 
angeführt sind: www.voestalpine.com/socialmedia. Zur Überwachung der eigenen Kanäle sowie ex-
terner Kommentare kommt ein Social-Media-Listening-Tool zum Einsatz. Rückmeldungen an User:innen 
erfolgen gemäß einem definierten Prozess durch Group Communications oder dafür beauftragte 
Agenturen. Für jeden Social-Media-Kanal besteht eine Plattformstrategie, die auf zielgruppenorien-
tierte Ansprache ausgerichtet ist.

Eine systematische Erhebung, inwieweit den betroffenen Gemeinschaften die verschiedenen Melde-
kanäle bekannt sind und sie diese für vertrauenswürdig halten, findet nicht statt. Der Schutz vor Ver-
geltungsmaßnahmen ist im Verhaltenskodex der voestalpine AG geregelt. Nähere Informationen zu 
den Vergeltungsmaßnahmen finden sich in Kapitel G1-1.

http://www.voestalpine.com/socialmedia
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S3-4 – Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen  
auf betroffene Gemeinschaften und Ansätze zum Management wesentlicher Risiken  
und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit  
betroffenen Gemeinschaften sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen
Als wesentliche positive Auswirkung auf betroffene Gemeinschaften wurde das Engagement mit be-
troffenen Gemeinschaften an den Standorten Linz, Donawitz und Kapfenberg identifiziert. Der Fokus 
liegt daher auf dem kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit und des Dialogs mit den betroffe-
nen Gemeinschaften im Umfeld der österreichischen voestalpine-Produktionsstandorte. Die eingelei-
teten Maßnahmen zielen auf die frühzeitige Einbindung betroffener Gemeinschaften in laufende und 
geplante Projekte ab. Aufgrund der dezentralen Struktur des Konzerns werden diese Maßnahmen 
überwiegend auf Standort-, Gesellschafts- und Divisionsebene geplant und umgesetzt, jeweils in Ab-
stimmung mit den zuständigen Konzernfachbereichen. Neben der Geschäftsführung auf Gesellschafts-, 
Divisions- und Konzernebene sind unter anderem die Konzernabteilungen Group Public Affairs, Group 
Communications und die Rechtsabteilung in das Management der wesentlichen IROs eingebunden. 

Als Beispiele für wirksames Management im Umgang mit betroffenen Gemeinschaften können der 
Stromleitungsausbau von 110 auf 220 kV (siehe Kapitel S3-2) sowie der Bau des Edelstahlwerks in 
Kapfenberg angeführt werden. 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Edelstahlwerks in Kapfenberg wurde eine Reihe an Maßnahmen 
umgesetzt, um die Perspektive der betroffenen Stakeholder:innen frühzeitig aufzunehmen und ent-
sprechend darauf reagieren zu können. Vor dem Baustart wurde ein Dialogbüro eingerichtet, das 
Anrainer:innen die Möglichkeit bot, direkt Informationen einzuholen und ihre Anliegen einzubringen. 
Zusätzlich wurden eine Telefon-Hotline und eine eigene E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt. Eine 
eigens eingerichtete Website informierte über die Projektinhalte, ergänzt durch einen lokal eingerich-
teten Infopoint – inklusive einer Nachrichtenbox für Personen ohne Internetzugang. Darüber hinaus 
wurden Informationsveranstaltungen organisiert, um rechtzeitig auf etwaige Bedenken und Anregun-
gen aus der Bevölkerung reagieren zu können. 

Die angeführten Maßnahmen zur Stakeholder:innen-Einbindung ermöglichten es den betroffenen 
Gemeinschaften, Informationen zu erhalten, Anliegen vorzubringen und die Projekte aktiv mitzuge-
stalten. Gleichzeitig konnten Unsicherheiten reduziert und eine höhere Akzeptanz geschaffen werden.

Ergänzend zu den projektbezogenen Maßnahmen nimmt die voestalpine ihre gesellschaftliche Ver-
antwortung auch konzernweit wahr. An den Standorten werden Initiativen in den Bereichen Kunst, 
Kultur, Sport und Soziales ausgewählt und durch Geld- und Sachspenden unterstützt. Als besonderes 
Beispiel ist hier der voestalpine cares run anzuführen, der im Frühling 2026 bereits zum vierten Mal 
veranstaltet wird. 

voestalpine CARES RUN – „GEMEINSAM BEWEGEN WIR DIE WELT“ 
Der voestalpine cares run ist ein konzernweites Social-Responsibility-Programm, das Mitarbeiter:innen 
zu gemeinsamer sportlicher Aktivität motiviert und dabei soziales Engagement mit Gesundheits
förderung verbindet. Durch erreichte Aktivitätsziele werden über eine App schrittweise Spenden bis zu 
insgesamt 700.000 Euro für soziale Kooperationspartner:innen freigeschaltet.

Die Mittel unterstützen ausgesuchte Projekte im Umfeld österreichischer sowie internationaler  
Produktionsstandorte, unter anderem in Indien, Indonesien und der Ukraine. Der Schwerpunkt der 
2026 mit internationalen und nationalen Partnerorganisationen geförderten Projekte liegt auf der 
Förderung des Bildungszugangs, medizinischer Basisversorgung und humanitärer Soforthilfe.
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Zur Nachverfolgung der nachhaltigen positiven Auswirkungen dieser Spenden auf die betroffenen 
Gemeinschaften erhält die voestalpine von den begünstigten Institutionen Projekt- und Abschlussbe-
richte, um die Wirkung und Mittelverwendung auch im Sinne des Projektcontrollings überprüfen zu 
können. 

Zudem trägt die voestalpine als Arbeitgeberin zur wirtschaftlichen Stabilität in einzelnen Standort
regionen bei. Maßnahmen in diesem Zusammenhang ergeben sich direkt aus der Geschäftstätigkeit, 
wie beispielsweise die persönliche Entwicklung und Ausbildung ihrer Mitarbeiter:innen, eine gezielte 
Lehrlingskampagne sowie der BÖHLER CAMPUS oder Maßnahmen im Bereich Gesundheit und  
Sicherheit. Nähere Details dazu finden sich im Kapitel S1-4.

KENNZAHLEN UND ZIELE

S3-5 – Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der 
Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
Aufgrund der überwiegend standortspezifischen sowie anlassbezogenen Maßnahmen zur Förderung 
positiver Auswirkungen gibt es über die konzernweiten strategischen Zielsetzungen hinaus – insbe-
sondere im Bereich Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit – keine konzernalen, zeitlich terminierten 
und ergebnisorientierten Ziele in Bezug auf betroffene Gemeinschaften. 

Dennoch gibt es Indikatoren für ein erfolgreiches Management des Stakeholder:innen-Engagements 
der voestalpine, wie die nachgewiesenen positiven wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen 
auf das Umfeld ihrer Produktionsstandorte (siehe dazu https://www.voestalpine.com/oesterreich/de/). 

Darüber hinaus wird durch regelmäßige Audits (interne Revision, EMAS-Audit) die Einhaltung der 
internen Prozesse sichergestellt. 

Durch den kontinuierlichen Austausch mit allen relevanten Stakeholder:innen wird sichergestellt, 
frühzeitig auf Bedenken und Anregungen eingehen zu können. Die Messung der Wirksamkeit der be-
schriebenen Konzepte und Maßnahmen erfolgt durch die Bewertung, ob die voestalpine am Ende 
der jeweiligen Projekte die Rechtssicherheit und die Planbarkeit ihrer strategischen Ziele erreicht hat.

MASSNAHMENÜBERSICHT

Adressiertes IRO Maßnahme Zeithorizont Umfang  
der Maßnahme

Erhebliche Ausgaben  
(falls relevant) / sonstige 
Anmerkungen 

Engagement mit betroffenen 
Gemeinschaften

Standort- und  
projektabhängige  
Maßnahmenbündel 

Maßnahmenabhängig Anrainer:innen im Umfeld 
der voestalpine

Produktionsstätten in Linz, 
Donawitz und Kapfenberg

Teilweise vorgelagerte 
Wertschöpfungskette

Einbezug von vielfältigen 
Stakeholder:innen-Interessen

https://www.voestalpine.com/oesterreich/de/
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